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I

(Mitteilungen)

KOMMISSION

Euro-Wechselkurs (1)

16. August 2006

(2006/C 193/01)

1 Euro =

Währung Kurs

USD US-Dollar 1,2793

JPY Japanischer Yen 148,70

DKK Dänische Krone 7,4607

GBP Pfund Sterling 0,67620

SEK Schwedische Krone 9,2107

CHF Schweizer Franken 1,5787

ISK Isländische Krone 89,42

NOK Norwegische Krone 8,0160

BGN Bulgarischer Lew 1,9558

CYP Zypern-Pfund 0,5759

CZK Tschechische Krone 28,085

EEK Estnische Krone 15,6466

HUF Ungarischer Forint 276,10

LTL Litauischer Litas 3,4528

LVL Lettischer Lat 0,6959

MTL Maltesische Lira 0,4293

PLN Polnischer Zloty 3,8838

RON Rumänischer Leu 3,5254

Währung Kurs

SIT Slowenischer Tolar 239,62

SKK Slowakische Krone 37,535

TRY Türkische Lira 1,8555

AUD Australischer Dollar 1,6733

CAD Kanadischer Dollar 1,4342

HKD Hongkong-Dollar 9,9505

NZD Neuseeländischer Dollar 2,0065

SGD Singapur-Dollar 2,0202

KRW Südkoreanischer Won 1 234,72

ZAR Südafrikanischer Rand 8,7826

CNY Chinesischer Renminbi
Yuan

10,2197

HRK Kroatische Kuna 7,2830

IDR Indonesische Rupiah 11 632,04

MYR Malaysischer Ringgit 4,7104

PHP Philippinischer Peso 65,500

RUB Russischer Rubel 34,2530

THB Thailändischer Baht 47,878
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(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.



Euro-Wechselkurs (1)

15. August 2006

(2006/C 193/02)

1 Euro =

Währung Kurs

USD US-Dollar 1,2725

JPY Japanischer Yen 148,36

DKK Dänische Krone 7,4608

GBP Pfund Sterling 0,67365

SEK Schwedische Krone 9,2160

CHF Schweizer Franken 1,5817

ISK Isländische Krone 90,41

NOK Norwegische Krone 8,0290

BGN Bulgarischer Lew 1,9558

CYP Zypern-Pfund 0,5759

CZK Tschechische Krone 28,093

EEK Estnische Krone 15,6466

HUF Ungarischer Forint 275,28

LTL Litauischer Litas 3,4528

LVL Lettischer Lat 0,6960

MTL Maltesische Lira 0,4293

PLN Polnischer Zloty 3,8853

RON Rumänischer Leu 3,5288

Währung Kurs

SIT Slowenischer Tolar 239,62

SKK Slowakische Krone 37,540

TRY Türkische Lira 1,8680

AUD Australischer Dollar 1,6703

CAD Kanadischer Dollar 1,4393

HKD Hongkong-Dollar 9,8993

NZD Neuseeländischer Dollar 2,0150

SGD Singapur-Dollar 2,0119

KRW Südkoreanischer Won 1 228,85

ZAR Südafrikanischer Rand 8,7608

CNY Chinesischer Renminbi
Yuan

10,1819

HRK Kroatische Kuna 7,2758

IDR Indonesische Rupiah 11 574,02

MYR Malaysischer Ringgit 4,6852

PHP Philippinischer Peso 65,489

RUB Russischer Rubel 34,1470

THB Thailändischer Baht 47,685
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(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.



Bekanntmachung der Einleitung eines Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren von
Dicyandiamid mit Ursprung in der Volksrepublik China

(2006/C 193/03)

Der Kommission liegt ein Antrag gemäß Artikel 5 der Verord-
nung (EG) Nr. 384/96 des Rates über den Schutz gegen
gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft
gehörenden Ländern (nachstehend „Grundverordnung“ (1)
genannt), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2117/
2005 (2) vor, dem zufolge die Einfuhren von Dicyandiamid
(DCD) mit Ursprung in der Volksrepublik China (nachstehend
„betroffenes Land“ genannt) gedumpt werden und dem Wirt-
schaftszweig der Gemeinschaft dadurch eine bedeutende Schä-
digung verursachen.

1. Antrag

Der Antrag wurde am 3. Juli 2006 von der Degussa AG (nach-
stehend „Antragsteller“ genannt), dem einzigen Gemeinschafts-
hersteller von Dicyandiamid, gestellt.

2. Ware

Bei der angeblich gedumpten Ware handelt es sich um 1-Cya-
noguanidin (Dicyandiamid) (CAS RN 461-58-5) mit Ursprung
in der Volksrepublik China (nachstehend „betroffene Ware“
genannt), die normalerweise unter KN-Code 2926 20 00 einge-
reiht wird. Der KN-Code wird nur informationshalber angege-
ben.

3. Dumpingbehauptung

Da die betroffene Ware nicht außerhalb der Gemeinschaft und
der Volksrepublik China hergestellt wird, ermittelte der Antrag-
steller gemäß Artikel 2 Absatz 7 der Grundverordnung den
Normalwert für die Volksrepublik China anhand der in der
Gemeinschaft für die gleichartige Ware gezahlten oder zu zah-
lenden Preise, die erforderlichenfalls zwecks Berücksichtigung
einer angemessenen Gewinnspanne berichtigt wurden. Die
Dumpingbehauptung stützt sich auf einen Vergleich des vorge-
nannten Normalwertes mit den Preisen der betroffenen Ware
bei Ausfuhr in die Gemeinschaft.

Dieser Vergleich ergibt eine erhebliche Dumpingspanne.

4. Schadensbehauptung

Der Antragsteller legte Beweise dafür vor, dass die Einfuhren
der betroffenen Ware aus der Volksrepublik China in absoluten
Zahlen und gemessen am Marktanteil insgesamt gestiegen sind.

Die Einfuhrmengen und -preise der betroffenen Ware hätten
sich unter anderem negativ auf das Preisniveau des Wirtschafts-
zweigs der Gemeinschaft ausgewirkt und dadurch die Gesamt-
leistung dieses Wirtschaftszweigs sehr nachteilig beeinflusst.

5. Verfahren

Die Kommission kam nach Anhörung des Beratenden Aus-
schusses zu dem Schluss, dass der Antrag vom Wirtschafts-
zweig der Gemeinschaft bzw. in seinem Namen gestellt wurde
und dass genügend Beweise für die Einleitung eines Verfahrens
vorliegen; sie leitet daher gemäß Artikel 5 der Grundverord-
nung eine Untersuchung ein.

5.1. Verfahren für die Dumping- und die Schadensermittlung

Bei der Untersuchung wird geprüft, ob die betroffene Ware mit
Ursprung in der Volksrepublik China gedumpt ist und ob durch
dieses Dumping eine Schädigung verursacht wird.

(a) Stichproben

Angesichts der Vielzahl der von diesem Verfahren betroffe-
nen Parteien wird die Kommission möglicherweise
beschließen, gemäß Artikel 17 der Grundverordnung mit
einer Stichprobe zu arbeiten.

(i) A u sw a h l e i ne r St i c h p r o be u nt e r de n A u sfü h r -
e r n / H e r ste l le r n i n de r V olksr e p u b l i k C h i n a

Damit die Kommission über die Notwendigkeit eines
Stichprobenverfahrens entscheiden und gegebenenfalls
eine Stichprobe auswählen kann, werden alle Ausfüh-
rer/Hersteller bzw. die in ihrem Namen handelnden
Vertreter aufgefordert, mit der Kommission Kontakt
aufzunehmen und innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe b Ziffer i gesetzten Frist und in der unter
Nummer 7 vorgegebenen Form folgende Angaben zu
ihren Unternehmen zu übermitteln:

— Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon- und Fax-
nummer sowie Kontaktperson,

— Umsatz (in Landeswährung), der in der Zeit vom 1.
Juli 2005 bis 30. Juni 2006 mit dem Verkauf der
betroffenen Ware zur Ausfuhr in die Gemeinschaft
erzielt wurde, und entsprechende Verkaufsmenge
(in Tonnen),

— Umsatz (in Landeswährung), der in der Zeit vom 1.
Juli 2005 bis 30. Juni 2006 beim Verkauf der
betroffenen Ware auf dem Inlandsmarkt erzielt
wurde, und entsprechende Verkaufsmenge (in Ton-
nen),

— Gesamtproduktion (in Tonnen) der betroffenen
Ware in der Zeit vom 1. Juli 2005 bis 30. Juni
2006,

17.8.2006 C 193/3Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 56 vom 6.3.1996, S. 1.
(2) ABl. L 340 vom 23.12.2005, S. 17.



— Erklärung, ob das Unternehmen beabsichtigt, die
Ermittlung einer individuellen Dumpingspanne (1)
zu beantragen (nur für Hersteller möglich),

— genaue Beschreibung der Tätigkeit des Unterneh-
mens im Zusammenhang mit der Produktion der
betroffenen Ware,

— Namen und genaue Tätigkeiten aller verbundenen
Unternehmen (2), die an Produktion und/oder Ver-
kauf (im Inland und/oder zur Ausfuhr) der betroffe-
nen Ware beteiligt sind,

— sonstige sachdienliche Angaben, die der Kommis-
sion bei der Auswahl der Stichprobe von Nutzen
sein könnten.

Mit der Übermittlung der vorgenannten Angaben
stimmt das Unternehmen seiner etwaigen Einbeziehung
in die Stichprobe zu. Wird das Unternehmen für die
Stichprobe ausgewählt, muss es einen Fragebogen
beantworten und einem Kontrollbesuch zur Überprü-
fung der Antworten zustimmen. Erklärt ein Unterneh-
men sich nicht mit einer Einbeziehung in die Stich-
probe einverstanden, wird es bei dieser Untersuchung
als nicht kooperierendes Unternehmen angesehen. Die
Folgen der mangelnden Bereitschaft zur Mitarbeit sind
unter Nummer 8 dargelegt.

Ferner wird die Kommission mit den Behörden des
Ausfuhrlandes und allen ihr bekannten Verbänden von
Ausführern/Herstellern Kontakt aufnehmen, um die
Auskünfte einzuholen, die sie für die Auswahl der
Stichprobe unter den Ausführern/Herstellern als not-
wendig erachtet.

(ii) E ndg ü l t i g e Au sw a h l de r S t i c h p r ob e

Alle sachdienlichen Angaben zur Auswahl der Stich-
probe sind von den interessierten Parteien innerhalb der
unter Nummer 6 Buchstabe b Ziffer ii gesetzten Frist zu
übermitteln.

Die Kommission beabsichtigt, die endgültige Auswahl
der Stichprobe zu treffen, nachdem sie diejenigen
betroffenen Parteien konsultiert hat, die sich mit der
Einbeziehung in die Stichprobe einverstanden erklärt
haben.

Die in die Stichprobe einbezogenen Unternehmen müs-
sen innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe b Ziffer iii
gesetzten Frist einen Fragebogen beantworten und an
der Untersuchung mitarbeiten.

Bei unzureichender Mitarbeit kann die Kommission ihre
Feststellungen gemäß Artikel 17 Absatz 4 und Arti-
kel 18 der Grundverordnung auf der Grundlage der ver-
fügbaren Informationen treffen. Feststellungen, die auf
der Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen
wurden, können, wie unter Nummer 8 erläutert, für die
betroffene Partei weniger günstig ausfallen.

(b) Fragebogen

Die Kommission wird dem Wirtschaftszweig der Gemein-
schaft und den Herstellerverbänden in der Gemeinschaft,
den in die Stichprobe einbezogenen Ausführern/Herstellern
in der Volksrepublik China, den Verbänden von Ausführ-
ern/Herstellern, den Einführern, den Verbänden von Ein-
führern, die im Antrag genannt sind, sowie den Behörden
des betroffenen Ausfuhrlandes Fragebogen zusenden, um
die für ihre Untersuchung als notwendig erachteten Infor-
mationen einzuholen.

Die Ausführer/Hersteller in der Volksrepublik China, die die
Ermittlung einer individuellen Dumpingspanne gemäß Arti-
kel 9 Absatz 6 und Artikel 17 Absatz 3 der Grundverord-
nung beantragen, müssen innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe a Ziffer ii gesetzten Frist einen ordnungsgemäß
ausgefüllten Fragebogen übermitteln. Daher müssen sie
innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe a Ziffer i gesetz-
ten Frist einen Fragebogen anfordern. Diese Parteien sollten
jedoch berücksichtigen, dass die Kommission im Falle der
Auswahl einer Stichprobe unter den Ausführern/Herstellern
die Berechnung unternehmensspezifischer Dumpingspan-
nen ablehnen kann, wenn die Zahl der Ausführer/Hersteller
so groß ist, dass eine individuelle Untersuchung eine zu
große Belastung darstellen und den fristgerechten Abschluss
der Untersuchung verhindern würde.

(c) Einholung von Auskünften und Anhörungen

Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, ihren
Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Beweise darzule-
gen und gegebenenfalls auch andere Informationen als die
Antworten auf den Fragebogen zu übermitteln. Diese Anga-
ben müssen zusammen mit den entsprechenden Nachwei-
sen innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe a Ziffer ii
gesetzten Frist bei der Kommission eingehen.

Die Kommission kann die interessierten Parteien außerdem
hören, sofern sie dies beantragen und nachweisen, dass
besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen. Entspre-
chende Anträge sind innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe a Ziffer iii gesetzten Frist zu stellen.

(d) Grundlage für die Ermittlung des Normalwertes

Da die betroffene Ware nicht außerhalb der Gemeinschaft
und der Volksrepublik China produziert wird, soll der Nor-
malwert gemäß Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe a der Grund-
verordnung auf einer anderen angemessenen Grundlage
ermittelt werden, d. h. anhand der tatsächlich in der
Gemeinschaft für die gleichartige Ware gezahlten oder zu
zahlenden Preise. Die interessierten Parteien werden aufge-
fordert, innerhalb der unter Nummer 6 Buchstabe c gesetz-
ten Frist zu der Angemessenheit dieser Grundlage für die
Ermittlung des Normalwertes Stellung zu nehmen.
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(1) Beantragt werden können individuelle Spannen gemäß Artikel 17
Absatz 3 der Grundverordnung von Unternehmen, die nicht in die
Stichprobe einbezogen wurden, gemäß Artikel 9 Absatz 5 der
Grundverordnung über die individuelle Behandlung von Unterneh-
men in Nichtmarktwirtschafts-/Transformationsländern und gemäß
Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grundverordnung von Unter-
nehmen, die die Zuerkennung des Marktwirtschaftsstatus beantra-
gen. Anträge auf individuelle Behandlung sind nach Maßgabe von
Artikel 9 Absatz 5 der Grundverordnung und Anträge auf Zuerken-
nung des Marktwirtschaftsstatus nach Maßgabe von Artikel 2
Absatz 7 Buchstabe b der Grundverordnung zu stellen.

(2) Artikel 143 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission
mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EWG) Nr. 2913/92
des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl.
L 253 vom 11.10.1993, S. 1) gibt Aufschluss über die Bedeutung
des Begriffs „verbundene Unternehmen“.



(e) Marktwirtschaftsstatus

Für diejenigen Ausführer/Hersteller in der Volksrepublik
China, die unter Vorlage ausreichender Beweise geltend
machen, dass sie unter marktwirtschaftlichen Bedingungen
tätig sind, d. h. die Kriterien des Artikels 2 Absatz 7
Buchstabe c der Grundverordnung erfüllen, wird der Nor-
malwert nach Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe b der Grund-
verordnung ermittelt. Die entsprechenden Anträge der Aus-
führer/Hersteller müssen innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe d gesetzten Frist gestellt werden und ordnungs-
gemäß begründet sein. Die Kommission sendet allen im
Antrag genannten Ausführern/Herstellern in der Volksre-
publik China, allen im Antrag genannten Verbänden von
Ausführern/Herstellern sowie den Behörden der Volksre-
publik China die entsprechenden Antragsformulare zu.

5.2. Verfahren zur Prüfung des Interesses der Gemeinschaft

Sollten sich die Behauptungen zum Dumping und der dadurch
verursachten Schädigung als begründet erweisen, ist gemäß
Artikel 21 der Grundverordnung zu prüfen, ob die Einführung
von Antidumpingmaßnahmen dem Interesse der Gemeinschaft
nicht zuwiderlaufen würde. Zu diesem Zweck können sich der
Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, die Einführer und ihre
repräsentativen Verbände, repräsentative Verwender und reprä-
sentative Verbraucherorganisationen, die nachweisen können,
dass ein objektiver Zusammenhang zwischen ihrer Tätigkeit
und der betroffenen Ware besteht, innerhalb der unter Nummer
6 Buchstabe a Ziffer ii gesetzten allgemeinen Fristen melden
und der Kommission entsprechende Informationen übermitteln.
Die Parteien, die die Bedingungen des vorstehenden Satzes
erfüllen und nachweisen, dass besondere Gründe für ihre Anhö-
rung sprechen, können innerhalb der unter Nummer 6
Buchstabe a Ziffer iii gesetzten Frist einen entsprechenden
Antrag stellen. Gemäß Artikel 21 der Grundverordnung über-
mittelte Informationen werden nur berücksichtigt, wenn sie
zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung durch Beweise belegt sind.

6. Fristen

(a) Allgemeine Fristen

i) A n for de r u n g e i ne s F r a g e bo g e n s ode r a n de r e r
A ntr a g sfor mula r e

Alle interessierten Parteien sollten umgehend, spätestens
jedoch zehn Tage nach Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
einen Fragebogen bzw. Antragsformulare anfordern.

ii) K onta ktau fnahme u nd Übe r mi tt lu ng de r A nt-
w or te n a u f di e F r a g e b og e n u n d so n s t i g e r
Infor mat i onen dur ch di e Pa r te i e n

Sofern nichts anderes bestimmt ist, müssen alle interes-
sierten Parteien innerhalb von 40 Tagen nach Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union mit der Kommission Kontakt auf-
nehmen, ihren Standpunkt schriftlich darlegen und ihre
Antworten auf den Fragebogen und sonstige Informa-
tionen übermitteln, wenn diese Angaben bei der Unter-
suchung berücksichtigt werden sollen. Es wird darauf

hingewiesen, dass die Wahrnehmung der meisten in der
Grundverordnung verankerten Verfahrensrechte voraus-
setzt, dass sich die betreffende Partei innerhalb der vor-
genannten Frist selbst meldet.

In eine Stichprobe einbezogene Unternehmen müssen
ihre Antworten auf den Fragebogen innerhalb der unter
Nummer 6 Buchstabe b Ziffer iii gesetzten Frist über-
mitteln.

iii) A nh ör u ng e n

Innerhalb derselben Frist von 40 Tagen können die
interessierten Parteien auch einen Antrag auf Anhörung
durch die Kommission stellen.

(b) Besondere Frist für die Stichprobenauswahl

i) Alle unter Nummer 5.1 Buchstabe a Ziffer i genannten
Angaben müssen innerhalb von 15 Tagen nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union bei der Kommission eingehen, da die
Kommission beabsichtigt, die betroffenen Parteien, die
sich mit der Einbeziehung in die Stichprobe einverstan-
den erklärt haben, innerhalb von 21 Tagen nach Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union zur endgültigen Auswahl der Stich-
probe zu konsultieren.

ii) Alle anderen für die Auswahl der Stichprobe relevanten
Angaben, die unter Nummer 5.1 Buchstabe a Ziffer ii
genannt sind, müssen innerhalb von 21 Tagen nach
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Union bei der Kommission eingehen.

iii) Die Antworten der in eine Stichprobe einbezogenen
Parteien auf den Fragebogen müssen innerhalb von 37
Tagen, nachdem diese Parteien von ihrer Einbeziehung
in Kenntnis gesetzt wurden, bei der Kommission einge-
hen.

(c) Besondere Frist für Stellungnahmen zur Grundlage für die Ermitt-
lung des Normalwertes

Die von der Untersuchung betroffenen Parteien, die zur
beabsichtigten Ermittlung des Normalwerts für die Volksre-
publik China anhand der in der Europäischen Gemeinschaft
tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Preise (vgl. Num-
mer 5.1. Buchstabe d) Stellung nehmen möchten, müssen
ihre Stellungnahmen innerhalb von zehn Tagen nach Veröf-
fentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union übermitteln.

(d) Besondere Frist für die Anträge auf Zuerkennung des Marktwirt-
schaftsstatus und/oder auf Gewährung einer individuellen Behand-
lung

Die ordnungsgemäß begründeten Anträge auf Zuerkennung
des Marktwirtschaftsstatus (vgl. Nummer 5.1 Buchstabe e)
und/oder auf Gewährung einer individuellen Behandlung
gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Grundverordnung müssen
innerhalb von 15 Tagen nach Veröffentlichung dieser
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union bei
der Kommission eingehen.
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7. Schriftliche Stellungnahmen, Antworten auf den Frage-
bogen und Schriftwechsel

Alle Stellungnahmen und Anträge interessierter Parteien sind
schriftlich einzureichen (jedoch nicht in elektronischer Form, es
sei denn, diese Form wäre ausdrücklich zugelassen); darin sind
der Name, die Anschrift, die E-Mail-Adresse, die Telefon- und
die Faxnummer der interessierten Partei anzugeben. Alle schrift-
lichen Stellungnahmen, einschließlich der in dieser Bekanntma-
chung angeforderten Informationen, die Antworten auf den
Fragebogen und alle Schreiben, die von interessierten Parteien
auf vertraulicher Basis übermittelt werden, müssen den Ver-
merk „Zur eingeschränkten Verwendung“ (1) tragen und gemäß
Artikel 19 Absatz 2 der Grundverordnung zusammen mit einer
nicht vertraulichen Zusammenfassung übermittelt werden, die
den Vermerk „Zur Einsichtnahme durch interessierte Parteien“
trägt.

Anschrift der Kommission:

Europäische Kommission
Generaldirektion Handel
Direktion B
Büro: J-79 5/16
B-1049 Brüssel
Fax: (32-2) 295 65 05

8. Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit

Wenn interessierte Parteien den Zugang zu den erforderlichen
Informationen verweigern oder sie sie nicht innerhalb der vor-
gesehenen Fristen übermitteln oder die Untersuchung erheblich
behindern, können gemäß Artikel 18 der Grundverordnung
vorläufige oder endgültige positive oder negative Feststellungen
auf der Grundlage der verfügbaren Informationen getroffen
werden.

Wird festgestellt, dass eine interessierte Partei unwahre oder
irreführende Informationen vorgelegt hat, so werden diese
Informationen nicht berücksichtigt, und die verfügbaren Infor-
mationen können zugrunde gelegt werden. Arbeitet eine inte-
ressierte Partei nicht oder nur zum Teil mit und stützen sich
die Feststellungen daher gemäß Artikel 18 der Grundverord-
nung auf die verfügbaren Informationen, so kann dies zu einem
Ergebnis führen, das für diese Partei weniger günstig ist, als
wenn sie mitgearbeitet hätte.

9. Zeitplan für die Untersuchung

Gemäß Artikel 6 Absatz 9 der Grundverordnung ist die Unter-
suchung innerhalb von 15 Monaten nach der Veröffentlichung
dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
abzuschließen. Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Grundverord-
nung sind etwaige vorläufige Maßnahmen innerhalb von neun
Monaten nach der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union zu ergreifen.
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Aufforderung zur Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung der Kommission über die
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere in
der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige

Unternehmen und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.70/2001

(2006/C 193/04)

Stellungnahmen sind innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Verordnungs-
entwurfs an folgende Anschrift zu richten:

Europäische Kommission
Generaldirektion Landwirtschaft
Referat H.2
Büro: Loi 130 05/126
B-1049 Brüssel
Fax: (32-2) 2 96 76 72
E-Mail-Adresse: Agri-State-Aids@cec.europa.eu

VERORDNUNG (EG) Nr. …/… DER KOMMISSION

vom […]

über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mitt-
lere in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen und zur Ände-

rung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates vom 7. Mai 1998 über die Anwendung der Artikel
92 und 93 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizonta-
ler Beihilfen (1), insbesondere auf Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i,

[nach Veröffentlichung eines Entwurfs dieser Verordnung,]

[nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für staatliche Beihilfen,]

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 wird die Kommission ermächtigt, gemäß Artikel 87 EG-Ver-
trag zu erklären, dass eine Beihilfe an kleine und mittlere Unternehmen unter bestimmten Bedingun-
gen mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz
3 des Vertrags freigestellt ist.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 70/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der
Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen (2) gilt
nicht für Tätigkeiten, die die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von in Anhang I des Ver-
trages aufgeführten Waren zum Gegenstand haben.

(3) Die Kommission hat die Artikel 87 und 88 EG-Vertrag in zahlreichen Entscheidungen auf kleine
und mittlere Unternehmen angewandt, die in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind, und ihren Standpunkt zuletzt im Gemeinschaftsrahmen
für staatliche Beihilfen im Agrarsektor (3) (nachstehend „Gemeinschaftsrahmen“ genannt) dargelegt.
Angesichts der erheblichen Erfahrungen, die die Kommission bei der Anwendung dieser Artikel auf
kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige Unternehmen
gesammelt hat, ist es angezeigt, dass sie im Hinblick auf eine wirksame Überwachung und aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung die ihr durch die Verordnung (EG) Nr. 994/98 verliehenen Befug-
nisse auch auf kleine und mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige
Unternehmen anwendet, sofern diese Erzeugnisse in den Geltungsbereich von Artikel 89 EG-Vertrag
einbezogen wurden, ohne dabei ihre eigenen Kontrollmöglichkeiten zu schwächen.
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(4) In den kommenden Jahren wird sich die Landwirtschaft an neue Gegebenheiten und weitere Verän-
derungen bei der Entwicklung der Märkte, der Marktpolitik und den Handelsregeln, der Nachfrage
und den Vorlieben der Verbraucher sowie die Erweiterung der Gemeinschaft anpassen müssen. Diese
Veränderungen werden sich nicht nur auf die Agrarmärkte, sondern auf die gesamte lokale Wirt-
schaft in den ländlichen Gebieten auswirken. Die Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen
Raums sollten darauf abzielen, die Wettbewerbsfähigkeit ländlicher Gebiete wiederherzustellen und
zu verbessern und hierdurch zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in diesen Gebieten
beizutragen.

(5) Kleine und mittlere Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Schaffung von Arbeits-
plätzen und sind eine der Säulen für soziale Stabilität und wirtschaftliche Dynamik. Sie werden
jedoch z. B. durch die Defizite des Marktes in ihrer Entwicklung aufgehalten; so haben sie mögli-
cherweise wegen der geringen Risikobereitschaft bestimmter Finanzmärkte und ihrer begrenzten
Möglichkeiten, Garantien zu bieten, oft Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Kapital oder Kredi-
ten. Mangels Ressourcen fehlt es ihnen zum Teil auch an Informationen auf so wichtigen Gebieten
wie neue Technologien oder Erschließung neuer Märkte. Durch die im Wege dieser Verordnung frei-
gestellten Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen soll deren wirtschaftliche Tätigkeit gefördert
werden, sofern die Handels- und Wettbewerbsbedingungen dadurch nicht in einem Maß beeinträch-
tigt werden, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft. Diese Entwicklungen sollten durch Ver-
einfachung der für kleine und mittlere Unternehmen geltenden Bestimmungen gefördert werden.

(6) Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen in der Gemein-
schaft werden in großem Umfang von kleinen und mittleren Unternehmen bestimmt. Es gibt jedoch
beträchtliche Unterschiede zwischen der Primärerzeugung auf der einen Seite und der Verarbeitung
und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen auf der anderen Seite. Die Verarbeitung
und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen ähnelt oftmals eher der Verarbeitung und
Vermarktung von gewerblichen Erzeugnissen. Es erschiene daher angemessener, in Bezug auf die
Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen einen unterschiedlichen
Ansatz vorzusehen und sie in den Rahmen der Vorschriften für gewerbliche Erzeugnisse einzubezie-
hen. Im Gegensatz zu dem Ansatz, der mit der Verordnung (EG) Nr. 1/2004 der Kommission vom
23. Dezember 2003 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen
an kleine und mittlere in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen tätige Unternehmen (1) verfolgt wurde, erscheint es somit zweckmäßig, eine auf die
besonderen Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Primärproduktion ausgerichtete Freistellungsrege-
lung vorzusehen.

(7) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft (EAGFL) und zur Änderung bzw. Aufhebung bestimmter Verordnungen (2) sowie mit
der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der
Entwicklung des ländlichen Raums durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums (ELER) (3) sind besondere Regeln für staatliche Beihilfen für bestimmte
Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums eingeführt worden, die von den Mitgliedstaaten
ohne Kofinanzierung durch die Gemeinschaft gewährt werden.

(8) Mit dieser Verordnung sollen Beihilfen freigestellt werden, die alle darin vorgesehenen Bedingungen
erfüllen, sowie alle Beihilferegelungen, bei denen gewährleistet ist, dass die nach einer solchen Rege-
lung gewährten Beihilfen ebenfalls alle einschlägigen Bedingungen dieser Verordnung erfüllen. Aus
Gründen einer wirksamen Überwachung und einer nicht zulasten der Kontrollmöglichkeiten der
Kommission gehenden Verwaltungsvereinfachung sollten Beihilferegelungen und außerhalb einer
Beihilferegelung gewährte Einzelbeihilfen einen ausdrücklichen Verweis auf diese Verordnung enthal-
ten.

(9) Um die Ziele dieser Verordnung mit möglichst geringer Wettbewerbsverzerrung im geförderten
Wirtschaftszweig zu erreichen, sollten Einzelbeihilfen, die einen bestimmten Höchstbetrag überstei-
gen, unabhängig davon, ob sie im Rahmen einer nach dieser Verordnung freigestellten Beihilferege-
lung gewährt werden, nicht freigestellt werden.
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(10) Diese Verordnung sollte Beihilfen, die von der Verwendung von einheimischen anstelle von einge-
führten Erzeugnissen abhängig gemacht werden, nicht freistellen. Eine solche Beihilfe könnte unver-
einbar sein mit den internationalen Verpflichtungen der Gemeinschaft im Rahmen des Übereinkom-
mens der Welthandelsorganisation (WTO) über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen und dem
WTO-Übereinkommen über die Landwirtschaft. Beihilfen zu den Kosten für die Teilnahme an Mes-
sen oder für Studien oder Beratungsdienste zur Einführung eines neuen Erzeugnisses oder eines
bestehenden Erzeugnisses auf einem neuen Markt sollten in der Regel nicht als Ausfuhrbeihilfe gel-
ten.

(11) Um Abweichungen in der Auslegung zu vermeiden, die Anlass zu Wettbewerbsverzerrungen geben
könnten, die Abstimmung der Maßnahmen der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten betreffend
kleine und mittlere Unternehmen zu erleichtern und die Transparenz in Verfahrensfragen sowie die
Rechtssicherheit zu erhöhen, ist bei der in dieser Verordnung verwendeten Definition der kleinen
und mittleren Unternehmen die Begriffsbestimmung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 zugrunde zu
legen.

(12) Um sicherzustellen, dass die Beihilfen angemessen und auf das notwendige Maß beschränkt sind,
sollten die Schwellenwerte entsprechend der gängigen Praxis der Kommission in der Regel als Beihil-
feintensitäten, bezogen auf die jeweils zuschussfähigen Kosten, und nicht als absolute Höchstbeträge
ausgedrückt werden.

(13) Ob eine Beihilfe nach dieser Verordnung mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist, hängt unter
anderem von der Beihilfeintensität und damit von dem in Subventionsäquivalent ausgedrückten Bei-
hilfebetrag ab. Die Berechnung des Subventionsäquivalents einer in mehreren Tranchen gewährten
Beihilfe erfolgt auf der Grundlage der zum Gewährungszeitpunkt geltenden marktüblichen Zinssätze.
Im Interesse einer einheitlichen, transparenten und einfachen Anwendung der Vorschriften über
staatliche Beihilfen sollten für die Zwecke dieser Verordnung die marktüblichen Zinssätze als Refe-
renzzinssätze zugrunde gelegt werden. Als Referenzzinssätze gelten die von der Kommission in
regelmäßigen Abständen anhand objektiver Kriterien ermittelten und im Amtsblatt der Europäischen
Union sowie im Internet veröffentlichten Zinssätze.

(14) [Damit Transparenz und eine wirksame Überwachung gewährleistet sind, sollte diese Verordnung
nur für transparente Beihilfemaßnahmen gelten. Daher sollten die Mitgliedstaaten nicht transparente
Beihilfemaßnahmen, d. h. Beihilfemaßnahmen, bei denen das Bruttosubventionsäquivalent nicht
vorab ohne eine Risikobeurteilung genau in Prozent der zuschussfähigen Ausgaben berechnet wer-
den kann, stets bei der Kommission anmelden. Beispiele für solche Maßnahmen sind Maßnahmen,
die öffentliche Darlehen umfassen, Staatsgarantien mit Beihilfebestandteilen und öffentliche Beteili-
gungen, die nicht dem Prinzip des marktwirtschaftlich handelnden Investors entsprechen. Die Kom-
mission prüft die angemeldeten nicht transparenten Beihilfemaßnahmen insbesondere anhand der
im Gemeinschaftsrahmen niedergelegten Kriterien.]

(15) Entsprechend der gängigen Praxis der Kommission bei der Bewertung staatlicher Beihilfen im Agrar-
sektor ist eine Differenzierung zwischen kleinen und mittleren Unternehmen nicht erforderlich. Für
bestimmte Arten von Beihilfen empfiehlt es sich, absolute Beträge festzusetzen, die einem Begüns-
tigten gewährt werden dürfen.

(16) Die Höchstsätze oder -beträge sollten nach den bisherigen Erfahrungen der Kommission so festge-
setzt werden, dass den beiden Zielen einer minimalen Wettbewerbsverfälschung in dem betreffenden
Sektor einerseits und einer Förderung der wirtschaftlichen Tätigkeiten kleiner und mittlerer Unter-
nehmen in der Landwirtschaft andererseits angemessen Rechnung getragen wird. Aus Gründen der
Kohärenz mit allen von der Gemeinschaft finanzierten Stützungsmaßnahmen sollten die Obergren-
zen an die Werte angepasst werden, die in der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999 und in der Verord-
nung (EG) Nr. 1698/2005 festgesetzt sind.
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(17) Die Freistellung von Beihilferegelungen oder Einzelbeihilfen nach Maßgabe dieser Verordnung sollte
von einer Reihe weiterer Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Alle Einschränkungen bei der
Erzeugung oder Begrenzungen der Gemeinschaftsunterstützung im Rahmen der gemeinsamen
Marktorganisationen sollten berücksichtigt werden. Unter Bezug auf Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe
c EG-Vertrag dürfen die Beihilfen keinesfalls ausschließlich eine dauernde oder regelmäßige Senkung
der von dem begünstigten Unternehmen üblicherweise zu tragenden Betriebskosten bewirken und
müssen in einem angemessenen Verhältnis zu den Nachteilen stehen, die mit ihnen ausgeglichen
werden sollen, um den von der Gemeinschaft angestrebten sozioökonomischen Nutzen zu sichern.
Einseitige staatliche Beihilfemaßnahmen, die lediglich dazu bestimmt sind, die finanzielle Lage der
Erzeuger zu verbessern, aber in keiner Weise zur Entwicklung des Sektors insgesamt beitragen, und
insbesondere Beihilfen, die allein auf der Grundlage des Preises, der Menge, der Produktionseinheit
oder der Betriebsmitteleinheit gewährt werden, sind als Betriebsbeihilfen anzusehen, die mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar sind. Zudem können solche Beihilfen die Mechanismen der
gemeinsamen Marktorganisationen beeinträchtigen. Daher sollte der Geltungsbereich dieser Verord-
nung auf bestimmte Beihilfen beschränkt werden.

(18) Beihilfen an kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe sollten unabhängig vom Standort freige-
stellt werden. Investitionen und die Schaffung von Arbeitsplätzen können zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung von benachteiligten Gebieten und der in Artikel 36 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1698/2005 genannten Gebiete beitragen. In diesen Gebieten angesiedelte kleine
und mittlere landwirtschaftliche Betriebe haben sowohl mit Standortnachteilen als auch mit größen-
bedingten Schwierigkeiten zu kämpfen. Es ist daher angezeigt, dass für kleine und mittlere Betriebe
in solchen Gebieten höhere Obergrenzen festgesetzt werden.

(19) Angesichts der Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen, die von gezielten Investitionshilfen ausgeht,
und um die Landwirte selbst entscheiden zu lassen, in welche Erzeugnisse sie investieren, sollten die
nach dieser Verordnung freigestellten Investitionsbeihilfen nicht auf bestimmte Agrarerzeugnisse
beschränkt sein. Diese Bedingung soll die Mitgliedstaaten aber nicht daran hindern, bestimmte
Agrarerzeugnisse, insbesondere wenn für diese keine normalen Absatzmöglichkeiten bestehen, von
solchen Beihilfen oder Beihilferegelungen auszunehmen. Ebenso sollten bestimmte Arten von Inves-
titionen grundsätzlich von dieser Verordnung ausgeschlossen werden. Es sollte ein Mechanismus ein-
geführt werden, mit dem die Begrenzung der Investitionsbeihilfen auf das erforderliche Mindestmaß
sichergestellt wird. Gleichzeitig sollte dieser Mechanismus dazu beitragen, die verfügbaren Haushalts-
mittel auf eine größere Zahl von Vorhaben aufzuteilen und so das Investitionsvolumen insgesamt
anzuheben. Die Mitgliedstaaten sollten daher verpflichtet sein, die Beihilfeanträge, die im Rahmen
einer bestimmten Investitionsbeihilferegelung gestellt werden, je nach Beihilfeintensität zu Gruppen
zusammenzufassen. Anträge, die in eine Gruppe mit niedrigerer Beihilfeintensität fallen, sollten
zuerst behandelt werden. Den Mitgliedstaaten sollte es frei stehen, Auswahlkriterien und Prioritäten
für die einzelnen Gruppen festzulegen, insbesondere um Vorhaben bevorzugt zu behandeln, die
dem Umweltschutz, dem Tierschutz oder der Förderung von Junglandwirten oder benachteiligten
Gebieten dienen.

(20) Werden die Beihilfen für die Anpassung an Vorschriften gewährt, die auf Gemeinschaftsebene neu
eingeführt wurden, so sollten die Mitgliedstaaten den Anpassungszeitraum für die Landwirte nicht
dadurch verlängern dürfen, dass sie die Umsetzung der betreffenden Vorschriften verzögern. Aus
diesem Grunde sollte der Zeitpunkt, ab dem Rechtsvorschriften nicht mehr als neu anzusehen sind,
eindeutig festgesetzt werden.

(21) Bestimmte Ratsverordnungen zur Landwirtschaft enthalten besondere Ermächtigungen zur Zahlung
von staatlichen Beihilfen durch die Mitgliedstaaten, häufig in Verbindung mit oder als Ergänzung
zur finanziellen Förderung durch die Gemeinschaft. Diese Bestimmungen entbinden in der Regel
jedoch nicht von der Verpflichtung, die betreffende Beihilfe gemäß Artikel 88 EG-Vertrag anzumel-
den, sofern die Maßnahmen die Bedingungen von Artikel 87 Absatz 1 des Vertrags erfüllen. Da die
Bedingungen für solche Beihilfen in diesen Verordnungen eindeutig genannt sind und/oder die
besonderen Bestimmungen dieser Verordnungen für diese Maßnahmen eine Anmeldepflicht vorse-
hen, ist eine zusätzliche gesonderte Anmeldung gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag im Hinblick
auf die Bewertung der Maßnahmen durch die Kommission nicht erforderlich. Aus Gründen der
Rechtssicherheit sollte diese Verordnung einen Verweis auf diese Bestimmungen enthalten; deshalb
sollte eine Anmeldung dieser Maßnahmen gemäß Artikel 88 EG-Vertrag nicht erforderlich sein,
sofern vorab sichergestellt werden kann, dass die Beihilfe ausschließlich kleinen und mittleren Unter-
nehmen gewährt wird.
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(22) Um sicherzustellen, dass eine Beihilfe notwendig ist und als Anreiz zur Entwicklung bestimmter
Tätigkeiten wirkt, sollte diese Verordnung Beihilfen für Tätigkeiten, die der Begünstigte auch unter
Marktbedingungen durchführen würde, nicht freistellen. Rückwirkende Beihilfen für Tätigkeiten, die
der Begünstigte bereits durchgeführt hat, sollten nicht gewährt werden.

(23) Mit anderen staatlichen Beihilfen auf staatlicher, regionaler oder lokaler Ebene, mit öffentlichen
Zuschüssen im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 oder mit Gemeinschaftsunterstützung
kumulierte Beihilfen sollten in Bezug auf dieselben zuschussfähigen Kosten nur bis zu den in der
vorliegenden Verordnung angegebenen Schwellenwerten freigestellt werden. Nach der vorliegenden
Verordnung freigestellte Beihilfen dürfen in Bezug auf dieselben zuschussfähigen Ausgaben oder
Investitionsvorhaben nicht mit De-minimis-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1869/2004
vom 6. Oktober 2004 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Bei-
hilfen im Agrar- und Fischereisektor (1) kumuliert werden, wenn durch die Kumulierung die in der
vorliegenden Verordnung festgesetzte Beihilfeintensität überschritten wird.

(24) Im Interesse der Transparenz und einer wirksamen Überwachung im Sinne von Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 994/98 sollte ein Standardformblatt erstellt werden, mit dem die Mitgliedstaaten
die Kommission bei Durchführung einer Beihilferegelung oder Gewährung einer Einzelbeihilfe
außerhalb einer Beihilferegelung nach Maßgabe der vorliegenden Verordnung kurz informieren und
das zur Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union bestimmt ist. Aus denselben Gründen
sollte festgelegt werden, welche Aufzeichnungen die Mitgliedstaaten für die nach dieser Verordnung
freigestellten Beihilfen zur Verfügung halten müssen. Die Mitgliedstaaten sind ferner verpflichtet, der
Kommission einmal jährlich einen Bericht vorzulegen; hierfür sind spezifische Kriterien festzulegen.
Die Kurzbeschreibung und der jährliche Bericht sollten in EDV-gestützter Form vorgelegt werden, da
die entsprechende Technologie inzwischen nahezu überall verfügbar ist.

(25) Kommt ein Mitgliedstaat seiner in dieser Verordnung vorgesehenen Berichterstattungspflicht nicht
nach, so kann die Kommission ihre Überwachungsaufgaben gemäß Artikel 88 Absatz 1 EG-Vertrag
nicht wahrnehmen und kann insbesondere nicht prüfen, ob die wirtschaftlichen Auswirkungen der
Kumulierung von nach dieser Verordnung freigestellten Beihilfen so stark sind, dass sie dem gemein-
samen Interesse zuwiderlaufen. Die Bewertung der Auswirkungen kumulierter staatlicher Beihilfen
ist insbesondere dann erforderlich, wenn derselbe Begünstigte, wie in der Landwirtschaft immer häu-
figer der Fall, Beihilfen aus verschiedenen Quellen erhalten könnte. Daher ist es unerlässlich, dass der
Mitgliedstaat die erforderlichen Informationen vor der Durchführung einer unter diese Verordnung
fallenden Beihilfe übermittelt.

(26) Beihilfen für Unternehmen, die sich mit der Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen befassen, sollten unter die Vorschriften fallen, die für Beihilfen an in anderen Sektoren
tätige kleine und mittlere Unternehmen gelten und in der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 niedergelegt
sind. Die Verordnung (EG) Nr. 70/2001 sollte daher entsprechend geändert werden.

(27) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1/2004 freigestellte staatliche Beihilfen sollten weiterhin freigestellt
bleiben, sofern sie sämtliche Bedingungen der vorliegenden Verordnung erfüllen.

(28) Es empfiehlt sich, für Beihilfen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung gewährt und entgegen Arti-
kel 88 Absatz 3 EG-Vertrag nicht angemeldet wurden, Übergangsbestimmungen zu erlassen

(29) Diese Verordnung gilt unbeschadet der Möglichkeit der Mitgliedstaaten, Beihilfen an kleine und mitt-
lere in der Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätige
Unternehmen anzumelden. Solche Anmeldungen werden von der Kommission auf der Grundlage
dieser Verordnung und des Gemeinschaftsrahmens geprüft. Anmeldungen, die zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieser Verordnung noch anhängig sind, sollten zunächst anhand der neuen Verord-
nung und, wenn die Bedingungen dieser Verordnung nicht erfüllt sind, anhand des Gemeinschafts-
rahmens geprüft werden.
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(30) Angesichts der bisherigen Erfahrungen der Kommission in diesem Bereich und der Tatsache, dass
die Vorschriften über staatliche Beihilfen im Allgemeinen in regelmäßigen Abständen überprüft wer-
den müssen, empfiehlt es sich, die Geltungsdauer dieser Verordnung zu begrenzen. Für den Fall, dass
die Verordnung nach Ablauf dieses Zeitraums nicht verlängert wird, bleiben die nach dieser Verord-
nung freigestellten Beihilferegelungen weitere sechs Monate freigestellt, damit die Mitgliedstaaten
über genügend Zeit verfügen, sich auf die neue Lage einzustellen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL 1

GELTUNGSBEREICH, BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN

Artikel 1

Geltungsbereich

1. Diese Verordnung gilt für [transparente] Beihilfen an kleine und mittlere landwirtschaftliche Betriebe,
die in der Primärproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse tätig sind. Unbeschadet Artikel 9 gilt sie nicht
für Beihilfen zu Ausgaben im Zusammenhang mit der Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher
Erzeugnisse.

2. Unbeschadet Artikel 16 Buchstabe a gilt diese Verordnung nicht für

a) Beihilfen für ausfuhrbezogene Tätigkeiten, insbesondere Beihilfen, die unmittelbar mit den ausgeführten
Mengen, dem Aufbau oder dem Betrieb eines Vertriebsnetzes oder anderen laufenden Ausgaben in Ver-
bindung mit der Ausfuhrtätigkeit zusammenhängen;

b) Beihilfen, die von der Verwendung von einheimischen anstelle von eingeführten Erzeugnissen abhängig
gemacht werden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Beihilfe“: alle Maßnahmen, die die Voraussetzungen des Artikels 87 Absatz 1 EG-Vertrag erfüllen;

2. „landwirtschaftliche Erzeugnisse/Agrarerzeugnisse“:

a) die in Anhang I des EG-Vertrags genannten Erzeugnisse, ausgenommen Fischerei- und Aquakultu-
rerzeugnsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000 (1);

b) Erzeugnisse der KN-Codes 4502, 4503 und 4504 (Korkerzeugnisse);

c) Erzeugnisse zur Imitation oder Substitution von Milch und Milcherzeugnissen gemäß Artikel 3
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1898/87;

3. „Verarbeitung eines Agrarerzeugnisses“: die Einwirkung auf ein Agrarerzeugnis, bei der das durch den
Vorgang entstehende Erzeugnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist;

4. „Vermarktung eines Agrarerzeugnisses“: das Lagern, Feilhalten oder Anbieten zum Verkauf, die Abgabe
oder jede andere Form des Inverkehrbringens einschließlich des Direktverkaufs von einem landwirt-
schaftlichen Betrieb an Endverbraucher auf bestimmten, für solche Verkäufe vorgesehenen Flächen wie
z. B. Bauernmärkten;

5. „kleine und mittlere Unternehmen (KMU)“: kleine und mittlere Unternehmen im Sinne des Anhangs I
der Verordnung (EG) Nr. 70/2001;
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6. „Bruttobeihilfeintensität“: in Prozent der zuschussfähigen Kosten des Vorhabens ausgedrückte Höhe der
Beihilfe. Alle eingesetzten Beträge sind Beträge vor Abzug der direkten Steuern. Wird die Beihilfe nicht
als Zuschuss, sondern in anderer Form gewährt, so bestimmt sich deren Höhe nach ihrem Subven-
tionsäquivalent. In mehreren Tranchen gezahlte Beihilfen werden auf ihren Wert zum Zeitpunkt ihrer
Gewährung abgezinst. Der Zinssatz, der für die Abzinsung und die Berechnung der Beihilfeintensität
bei einem zinsgünstigen Darlehen anzusetzen ist, ist der zum Zeitpunkt der Gewährung geltende Refe-
renzsatz;

7. „Erzeugnis hoher Qualität“: ein Erzeugnis, das den nach Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1698/
2005 (1) festzulegenden Kriterien entspricht;

8. „Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse“: Witterungsverhältnisse wie
Frost, Hagel, Eis, Regen oder Dürre, aufgrund deren im Zuge eines einzigen Ereignisses mehr als 30 %
der durchschnittlichen Jahreserzeugung des betreffenden Landwirts auf der Grundlage des vorhergeh-
enden Dreijahreszeitraums oder eines Dreijahresdurchschnitts auf der Grundlage des vorhergehenden
Fünfjahreszeitraums unter Ausschluss des höchsten und des niedrigsten Werts zerstört wurden;

9. „benachteiligte Gebiete“: von den Mitgliedstaaten auf der Grundlage von Artikel 17 der Verordnung
(EG) Nr. 1257/1999 bestimmte Gebiete;

10. „Investitionen zur Einhaltung neu eingeführter Mindestanforderungen“:

a) bei Anforderungen, die keinen Übergangszeitraum vorsehen, Investitionen, deren tatsächlicher
Beginn nicht mehr als zwei Jahre nach dem Zeitpunkt liegt, zu dem die Anforderungen für die
Marktteilnehmer verbindlich werden;

b) bei Anforderungen, die einen Übergangszeitraum vorsehen, Investitionen, deren tatsächlicher
Beginn vor dem Zeitpunkt liegt, zu dem die Anforderungen, für die Marktteilnehmer verbindlich
werden.

11. „Junglandwirte“: Erzeuger von Agrarerzeugnissen, die den in Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1698/
2005 festgelegten Kriterien entsprechen;

12. „Erzeugergemeinschaften“: Gemeinschaften, die zu dem Zweck gegründet wurden, die Erzeugung und
den Absatz ihrer Mitglieder im Rahmen der Ziele der gemeinsamen Marktorganisationen insbesondere
durch Bündelung des Angebots gemeinsam an die Erfordernisse des Marktes anzupassen;

13. „Erzeugervereinigung“: Zusammenschluss anerkannter Erzeugergemeinschaften, die auf breiterer Ebene
die gleichen Ziele verfolgen;

14. „Falltiere“: Tiere, die in einem landwirtschaftlichen Betrieb, auf einem Betriebsgelände oder während
des Transports, nicht jedoch für den Verzehr, durch Euthanasie mit oder ohne endgültige Diagnose
getötet wurden oder verendet sind (einschließlich Totgeburten oder ungeborener Tiere);

15. „Kosten der TSE- und BSE-Tests“: alle Kosten, einschließlich derjenigen für Testkits, Entnahme, Trans-
port, Untersuchung, Lagerung und Beseitigung der Proben, die für die Untersuchungen gemäß Anhang
X Kapitel C der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) erfor-
derlich sind;

16. „Unternehmen in Schwierigkeiten“: Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der
Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwie-
rigkeiten (3);

17. „Ersatzinvestition“: eine Investition, mit der ein bestehendes Gebäude bzw. eine bestehende Maschine
oder Teile davon durch ein neues, modernes Gebäude bzw. eine neue, moderne Maschine ersetzt wer-
den, ohne dass dadurch die Produktionskapazität um mehr als 25 % erweitert oder die Art der Produk-
tion oder die eingesetzte Technologie grundlegend geändert wird. Der vollständige Abriss eines min-
destens 30 Jahre alten landwirtschaftlichen Gebäudes und seine Ersetzung durch ein modernes
Gebäude gilt nicht als Ersatzinvestition;

18. [„transparente Beihilfe“: eine Beihilfemaßnahme, bei der das Bruttosubventionsäquivalent vorab ohne
eine Risikobeurteilung genau in Prozent der zuschussfähigen Ausgaben berechnet werden kann.]
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Artikel 3

Voraussetzungen für die Freistellung

1. Außerhalb von Beihilferegelungen gewährte [transparente] Einzelbeihilfen, die alle Bedingungen die-
ser Verordnung erfüllen, sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c
EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt,
sofern die Kurzbeschreibung gemäß Artikel 19 Absatz 1 vorgelegt wurde und in der Beihilfe ausdrücklich
unter Angabe des Titels sowie der Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union auf diese Verordnung ver-
wiesen wird.

2. [Transparente] Beihilferegelungen, die alle Bedingungen dieser Verordnung erfüllen, sind mit dem
Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der
Anmeldepflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn sie folgende Voraussetzungen erfül-
len:

a) die Beihilfen, die nach der fraglichen Regelung gewährt werden können, erfüllen alle Bedingungen dieser
Verordnung;

b) in der Regelung wird unter Angabe des Titels sowie der Fundstelle im Amtsblatt der Europäischen Union
ausdrücklich auf diese Verordnung verwiesen;

c) die Kurzbeschreibung gemäß Artikel 19 Absatz 1 wurde vorgelegt.

3. Beihilfen, die auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Regelungen gewährt werden, sind mit
dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von
Anmeldepflicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn sie alle Bedingungen dieser Verord-
nung unmittelbar erfüllen.

4. Beihilfen, die nicht unter diese Verordnung, eine andere nach Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 994/
98 erlassene Verordnung oder eine in Artikel 16 der vorliegenden Verordnung genannte Verordnung fallen,
werden der Kommission entsprechend Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag gemeldet. Diese Beihilfen werden
anhand der Kriterien, die in dem Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen im Agrarsektor festgelegt
sind, einer Beurteilung unterzogen.

KAPITEL 2

BEIHILFEARTEN

Artikel 4

Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben

1. Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben innerhalb der Gemeinschaft zur Primär-
produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-
Vertrag freigestellt, wenn sie die Bedingungen der Absätze 2 bis 9 erfüllen.

2. Die maximale Bruttobeihilfeintensität beträgt 15 % der zuschussfähigen Investitionen.

Wird die Beihilfe jedoch nach einem transparent durchgeführten Aufruf zur Interessenbekundung gewährt,
mit dem um Vorschläge für Beihilfeprojekte mit einer Beihilfehöchstintensität von bis zu 15 %, zwischen
15 % und 30 % und mehr als 30 % ersucht wurde, so kann sie bis zu folgenden Sätzen angehoben werden:

a) 50 % der zuschussfähigen Investitionen in benachteiligten Gebieten oder in den in Artikel 36
Buchstabe a Ziffern i, ii und iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genannten und von den Mitglied-
staaten gemäß den Artikeln 50 und 94 derselben Verordnung ausgewiesenen Gebieten;

b) 40 % der zuschussfähigen Investitionen in anderen Gebieten.

c) 60 % der zuschussfähigen Investitionen in benachteiligten Gebieten oder in den in Artikel 36
Buchstabe a Ziffern i, ii und iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genannten und von den Mitglied-
staaten gemäß den Artikeln 50 und 94 derselben Verordnung ausgewiesenen Gebieten und 50 % in
anderen Gebieten, sofern es sich um Investitionen handelt, die von Junglandwirten innerhalb von fünf
Jahren nach ihrer Niederlassung getätigt werden;
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d) 75 % der zuschussfähigen Investitionen in Gebieten in äußerster Randlage und auf den kleineren Inseln
des Ägäischen Meeres im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 2019/93 des Rates (1);

e) 75 % der zuschussfähigen Investitionen in den unter Buchstabe a genannten Gebieten und 60 % in
anderen Gebieten, wenn Investitionen zum Schutz und zur Verbesserung der Umwelt sowie zur Verbes-
serung der Hygiene in der Tierhaltung und des Tierschutzes Mehrkosten verursachen. Diese Anhebung
darf jedoch nur für Investitionen gewährt werden, die über die geltenden Mindestanforderungen der
Gemeinschaft hinausgehen, oder für Investitionen, die zur Erfüllung von neu eingeführten Mindestanfor-
derungen erforderlich sind. Die Anhebung ist auf die zuschussfähigen Mehrkosten beschränkt, die zur
Erreichung des genannten Ziels notwendig sind, und gilt nicht für Investitionen, die zu einer Steigerung
der Produktionskapazität führen.

In diesem Fall müssen die Haushaltsmittel für den Aufruf zur Interessenbekundung vorab festgelegt und
bekannt gegeben werden. Die verfügbaren Haushaltsmittel müssen zunächst für Vorhaben in der Gruppe
mit der niedrigsten Beihilfeintensität gebunden werden. Nur der noch verbleibende Betrag darf sodann für
Vorhaben in der Gruppe mit der nächsthöheren Beihilfeintensität gebunden werden. Der Aufruf zur Inte-
ressenbekundung muss hinreichend öffentlich bekannt gemacht werden, so dass der Markt für den Wettbe-
werb geöffnet wird und die Unparteilichkeit des Verfahrens überprüft werden kann. Diese Aufrufe zur Inte-
ressenbekundung können während der gesamten Laufzeit der Beihilferegelung wiederholt werden, dürfen
jedoch höchstens einmal im Jahr erfolgen.

3. Die Investitionen müssen sich auf eines oder mehrere der folgenden Ziele beziehen:

a) Senkung der Produktionskosten,

b) Verbesserung und Umstellung der Erzeugung,

c) Verbesserung der Qualität,

d) Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Umwelt oder Verbesserung der Hygienebedingungen oder
des Tierschutzes.

4. Als zuschussfähige Ausgaben kommen infrage:

a) Errichtung, Erwerb oder Modernisierung von unbeweglichem Vermögen;

b) Kauf oder Leasingkauf von Maschinen oder Anlagen, einschließlich Computersoftware, bis zum markt-
üblichen Wert des Wirtschaftsguts; andere mit dem Leasingvertrag zusammenhängende Kosten (wie z.
B. Steuern, Gewinnspanne des Leasinggebers, Zinskosten der Refinanzierung, Gemeinkosten, Versiche-
rungskosten) sind keine zuschussfähigen Ausgaben;

c) allgemeine Aufwendungen in Zusammenhang mit den unter den Buchstaben a und b genannten Ausga-
ben, etwa für Architekten- und Ingenieurleistungen sowie für Beratung, Durchführbarkeitsstudien und
den Erwerb von Patentrechten und Lizenzen.

5. Nur landwirtschaftlichen Betrieben, bei denen es sich nicht um Unternehmen in Schwierigkeiten han-
delt, darf eine Beihilfe gewährt werden.

Eine Beihilfe kann gewährt werden, um den Begünstigten in die Lage zu versetzen, neu eingeführte Min-
destanforderungen an den Umweltschutz, die Hygienebedingungen und den Tierschutz zu erfüllen.

6. Die Beihilfe darf nicht unter Verstoß gegen in den Ratsverordnungen zur Errichtung der gemeinsa-
men Marktorganisationen festgelegte Verbote oder Beschränkungen gewährt werden, auch wenn sich diese
Verbote und Beschränkungen nur auf Zuschüsse der Gemeinschaft beziehen.
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7. Die Beihilfe darf nicht auf bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse beschränkt sein und muss also
allen Landwirtschaftssektoren offen stehen, es sei denn, ein Mitgliedstaat schließt bestimmte Erzeugnisse
wegen Überkapazitäten oder mangelnder Absatzmöglichkeiten aus. Die Beihilfe darf für Folgendes nicht
gewährt werden:

a) den Erwerb von Produktionsrechten, Tieren, Grundstücken — ausgenommen für Bauzwecke -, Pflanzen
oder Pflanzrechten, Treibhäusern, Entwässerungsanlagen sowie Bewässerungsausrüstung und -anlagen,
es sei denn, die entsprechenden Investitionen haben eine Senkung des Wasserverbrauchs um mindestens
25 % zur Folge;

b) bloße Ersatzinvestitionen.

8. Der einem Einzelunternehmen gewährte Beihilfehöchstbetrag darf in keinem Zeitraum von drei Wirt-
schaftsjahren 400 000 EUR bzw. 500 000 EUR, wenn sich das Unternehmen in einem benachteiligten
Gebiet oder einem der in Artikel 36 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005
genannten und von den Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 50 und 94 derselben Verordnung ausgewiese-
nen Gebiete befindet, übersteigen.

9. Die Beihilfe darf nicht für die Herstellung von Erzeugnissen zur Imitation oder Substitution von Milch
oder Milcherzeugnissen gewährt werden.

Artikel 5

Erhaltung von Kulturlandschaften und Gebäuden

1. Beihilfen zur Erhaltung von Kulturlandschaften und Gebäuden sind mit dem Gemeinsamen Markt im
Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Arti-
kel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn sie die Bedingungen der Absätze 2 und 3 erfüllen.

2. Die Beihilfe darf bis zu 100 % der tatsächlichen Kosten betragen, die durch Investitionen oder Auf-
wendungen zur Erhaltung von nichtproduktiven Teilen wie archäologischen oder historischen Merkmalen
des ländlichen Kulturerbes landwirtschaftlicher Betriebe entstanden sind. Diese Kosten können eine ange-
messene Entschädigung für die vom Landwirt selbst oder seinen Arbeitnehmern geleistete Arbeit bis zu
einem Höchstsatz von 10 000 EUR jährlich einschließen.

3. Die Beihilfe darf bis zu 60 % bzw. in benachteiligten Gebieten oder in den in Artikel 36 Buchstabe a
Ziffern i, ii und iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genannten und von den Mitgliedstaaten gemäß
den Artikeln 50 und 94 derselben Verordnung ausgewiesenen Gebieten bis zu 75 % der tatsächlichen Kos-
ten betragen, die durch Investitionen oder Aufwendungen zur Erhaltung von produktiven Teilen des ländli-
chen Kulturerbes landwirtschaftlicher Betriebe wie z. B. landwirtschaftlichen Gebäuden entstanden sind,
sofern die Investitionen nicht zur Steigerung der Produktionskapazität des Betriebs führen.

Kommt es zu einer Steigerung der Produktionskapazität, so gelten für die zuschussfähigen, bei Durchfüh-
rung der Arbeiten unter Verwendung handelsüblicher, moderner Materialien entstandenen Ausgaben die in
Artikel 4 Absatz 2 genannten Beihilfesätze. Für Mehrkosten infolge der Verwendung traditioneller Materia-
lien, die für den Erhalt des kulturellen Erbes eines Gebäudes erforderlich sind, können zusätzliche Beihilfen
bis zu einem Beihilfesatz von 100 % gewährt werden.

Artikel 6

Im öffentlichen Interesse durchgeführte Aussiedlungen

1. Beihilfen für die Aussiedlung sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag frei-
gestellt, wenn sie im öffentlichen Interesse erfolgen und die Bedingungen der Absätze 2, 3 und 4 erfüllen.

Das öffentliche Interesse, das zur Begründung der nach diesem Artikel gewährten Beihilfe geltend gemacht
wird, ist in den einschlägigen Bestimmungen des Mitgliedstaats zu erläutern.
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2. Die Beihilfe kann bis zu 100 % der tatsächlich entstandenen Kosten betragen, sofern die im öffent-
lichen Interesse vorgenommene Aussiedlung lediglich im Abbau, Entfernen und Wiederaufbau betrieblicher
Einrichtungen besteht.

3. Bewirkt die im öffentlichen Interesse vorgenommene Aussiedlung, dass der Landwirt aus moderner
gestalteten Einrichtungen Nutzen zieht, so leistet dieser einen Beitrag von mindestens 60 % bzw. in benach-
teiligten Gebieten oder in den in Artikel 36 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/
2005 genannten und von den Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 50 und 94 derselben Verordnung ausge-
wiesenen Gebieten 50 % der Wertsteigerung der Einrichtung nach der Aussiedlung. Bei Junglandwirten
beläuft sich dieser Beitrag auf mindestens 55 % bzw. 45 %.

4. Hat die Aussiedlung eine Erhöhung der Produktionskapazitäten zur Folge, so leistet der Begünstigte
einen Beitrag von mindestens 60 % bzw. in benachteiligten Gebieten oder in den in Artikel 36 Buchstabe a
Ziffern i, ii und iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genannten und von den Mitgliedstaaten gemäß
den Artikeln 50 und 94 derselben Verordnung ausgewiesenen Gebieten 50 % der mit der Kapazitätserhö-
hung zusammenhängenden Ausgaben. Bei Junglandwirten beläuft sich dieser Beitrag auf mindestens 55 %
bzw. 45 %.

Artikel 7

Niederlassungsbeihilfen für Junglandwirte

Niederlassungsbeihilfen für Junglandwirte sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87
Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-
Vertrag freigestellt, wenn die in Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genannten Kriterien erfüllt
sind.

Artikel 8

Beihilfen für den Vorruhestand

Beihilfen für den Vorruhestand von Landwirten sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel
87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3
EG-Vertrag freigestellt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) Die in Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genannten Kriterien sind erfüllt, und alle von der
Kommission zur Durchführung desselben Artikels erlassenen Vorschriften werden eingehalten;

b) die landwirtschaftliche Tätigkeit wird dauerhaft und endgültig eingestellt.

Artikel 9

Beihilfen für Erzeugergemeinschaften

1. Startbeihilfen für die Gründung von Erzeugergemeinschaften oder -vereinigungen sind mit dem
Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der
Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn die Bedingungen der Absätze 2
bis 8 erfüllt sind.

2. Folgende Erzeugergemeinschaften oder -vereinigungen kommen für Beihilfen gemäß Absatz 1 infrage,
sofern die Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaates eine finanzielle Unterstützung vorsehen:

a) Erzeugergemeinschaften oder -vereinigungen, die in der landwirtschaftlichen Erzeugung tätig sind, und/
oder
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b) Erzeugervereinigungen, die für die Überwachung der Verwendung von im Gemeinschaftsrecht vorgese-
henen geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen oder Gütezeichen zuständig sind.

Die Satzungen der Erzeugergemeinschaften oder -vereinigungen müssen die Mitglieder verpflichten, die
Erzeugung entsprechend den von der Erzeugergemeinschaft oder -vereinigung erstellten Anlieferungs- und
Vermarktungsregeln im Markt anzubieten. Diese Satzungen können die Möglichkeit vorsehen, dass ein Teil
der Produktion von den Erzeugern direkt vermarktet wird. Die Satzungen müssen ferner vorsehen, dass die
der Erzeugergemeinschaft beitretenden Erzeuger mindestens drei Jahre Mitglieder bleiben und ihr Ausschei-
den mindestens zwölf Monate im Voraus mitteilen. Darüber hinaus sind gemeinsame Regeln für die Erzeu-
gung zu schaffen, insbesondere hinsichtlich der Qualität der Erzeugnisse oder der Anwendung ökologischer
Verfahren oder anderer auf den Umweltschutz ausgerichteter Verfahren sowie hinsichtlich der Vermarktung
und der Information über die Erzeugung unter besonderer Berücksichtigung der Angaben zu den Ernte-
und Angebotsmengen. Die Erzeuger haben diese Regeln einzuhalten, sind aber nach wie vor für die Leitung
ihrer Betriebe verantwortlich. Die im Rahmen der Erzeugergemeinschaften geschlossenen Vereinbarungen
müssen mit allen einschlägigen Bestimmungen des Wettbewerbsrechts und insbesondere den Artikeln 81
und 82 EG-Vertrag vereinbar sein.

3. Zu den zuschussfähigen Ausgaben zählen die Miete bzw. Pacht für geeignete Gebäude und Grundstü-
cke, der Erwerb von Büroausstattung einschließlich Computer-Hardware und -Software, die Kosten für Ver-
waltungspersonal, Gemeinkosten sowie Rechtskosten und Verwaltungsgebühren. Im Falle des Erwerbs von
Gebäuden oder Grundstücken sind die zuschussfähigen Ausgaben auf die Kosten der marktüblichen Mieten
beschränkt.

4. Beihilfen zu Kosten, die nach dem fünften Betriebsjahr entstehen oder die nach dem siebten Jahr der
Anerkennung der Erzeugergemeinschaft gewährt werden, sind nicht freigestellt. Dies gilt unbeschadet der
Beihilfen zu den zuschussfähigen Ausgaben, die auf eine jährliche Umsatzsteigerung des Begünstigten um
mindestens 30 % beschränkt und zurückzuführen sind, sofern diese auf die Aufnahme neuer Mitglieder
und/oder die Erweiterung der Produktpalette zurückzuführen ist.

5. Die Beihilfen dürfen nicht Erzeugerorganisationen wie Unternehmen oder Genossenschaften gewährt
werden, deren Zweck die Leitung einer oder mehrerer landwirtschaftlicher Betriebe ist und die daher fak-
tisch als Einzelerzeuger anzusehen sind.

6. Beihilfen an sonstige landwirtschaftliche Zusammenschlüsse, die in den Betrieben ihrer Mitglieder auf
der Ebene der landwirtschaftlichen Erzeugung Aufgaben wie die gegenseitige Unterstützung oder Vertre-
tungs- und Betriebsführungsdienste übernehmen, aber nicht zur gemeinsamen Anpassung des Angebots an
die Markterfordernisse beitragen, sind nicht freigestellt.

7. Der Gesamtbetrag an Beihilfen, die einer Erzeugergemeinschaft nach diesem Artikel gewährt werden,
darf 400 000 EUR nicht übersteigen.

8. Beihilfen an Erzeugergemeinschaften oder -vereinigungen, deren Ziele mit einer Ratsverordnung zur
Errichtung einer gemeinsamen Marktorganisation unvereinbar sind, sind nicht freigestellt.

Artikel 10

Beihilfen zur Bekämpfung von Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten und Schädlingsbefall

1. Beihilfen zum Ausgleich der Kosten, die Landwirten durch Gesundheitskontrollen, Tests und sonstige
Früherkennungsmaßnahmen, durch den Kauf und die Anwendung von Impfstoffen, Arzneimitteln und
Pflanzenschutzerzeugnissen, durch die Schlachtung und Beseitigung von Tieren sowie durch die Vernich-
tung von Kulturen in Zusammenhang mit der Verhütung und Tilgung von Tierseuchen, Pflanzenkrankhei-
ten oder Schädlingsbefall entstehen, sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3
Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag frei-
gestellt, wenn sie die folgenden Bedingungen und die Bedingungen der Absätze 4 bis 9 erfüllen:

a) Die Bruttobeihilfeintensität darf 100 % nicht überschreiten;

b) Die Beihilfe muss in Form von Sachleistungen durch bezuschusste Dienstleistungen gewährt werden
und darf keine direkte Zahlung von Geldbeträgen an die Erzeuger umfassen.
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2. Beihilfen zum Ausgleich der Verluste, die Landwirten durch Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten oder
Schädlingsbefall entstehen, sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe
c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt,
wenn sie die folgenden Bedingungen und die Bedingungen der Absätze 4 bis 9 erfüllen:

a) Die Berechnung der Entschädigung gründet sich auf

i) den Marktwert der durch die Seuche getöteten Tiere bzw. der durch die Krankheit oder den Schäd-
lingsbefall vernichteten Pflanzen oder der Tiere oder Pflanzen, die auf öffentliche Anordnung im
Rahmen eines obligatorischen öffentlichen Vorbeugungs- oder Tilgungsprogramms getötet bzw. ver-
nichtet wurden;

ii) die Einkommenseinbußen aufgrund von Quarantäneauflagen und Schwierigkeiten bei der Wiederbe-
setzung oder Neuanpflanzung.

b) Der Seuchen- bzw. Krankheitsausbruch oder der Schädlingsbefall muss zu einer Produktionseinbuße
geführt haben, die 30 % der durchschnittlichen Erzeugung des betreffenden Landwirts im vorangegange-
nen Dreijahreszeitraum oder eines Dreijahresdurchschnitts auf der Grundlage des vorhergehenden Fünf-
jahreszeitraums unter Ausschluss des höchsten und des niedrigsten Werts überschreitet.

c) Die maximale Bruttobeihilfeintensität beträgt 75 % und in benachteiligten Gebieten oder in den in Arti-
kel 36 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genannten und von den Mit-
gliedstaaten gemäß den Artikeln 50 und 94 derselben Verordnung ausgewiesenen Gebieten 80 %.

d) Die Beihilfe ist auf Verluste aufgrund von Tierseuchen bzw. Pflanzenkrankheiten begrenzt, deren Aus-
bruch von den Behörden offiziell festgestellt worden ist.

3. Der Gesamtbetrag der zuschussfähigen Kosten oder Verluste ist um folgende Beträge zu verringern:

a) etwaige Versicherungszahlungen und

b) aufgrund des Seuchen- bzw. Krankheitsausbruchs nicht entstandene Kosten, die anderenfalls angefallen
wären.

4. Die Zahlungen sind in Zusammenhang mit Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsplagen
zu leisten, zu denen es gemeinschaftliche oder einzelstaatliche Rechts- oder Verwaltungsvorschriften gibt.
Die Zahlungen müssen also Teil eines gemeinschaftlichen, einzelstaatlichen oder regionalen öffentlichen
Programms zur Verhütung, Bekämpfung oder Tilgung der betreffenden Seuche, Krankheit oder Schädlings-
plage sein. Das Programm muss die betreffende Seuche, Krankheit oder Schädlingsplage eindeutig benen-
nen und auch eine Beschreibung der entsprechenden Maßnahmen enthalten.

5. Die Beihilfe darf keine Tierseuche oder Pflanzenkrankheit betreffen, für deren Bekämpfung das
Gemeinschaftsrecht spezifische Abgaben vorsieht.

6. Die Beihilfe darf keine Maßnahmen betreffen, deren Kosten nach dem Gemeinschaftsrecht von den
landwirtschaftlichen Betrieben selbst zu tragen sind, es sei denn, die Kosten solcher Beihilfemaßnahmen
werden in voller Höhe durch Pflichtabgaben der Erzeuger ausgeglichen.

7. Soweit es sich um Beihilfen in Zusammenhang mit Tierseuchen handelt, muss die betreffende Tier-
seuche in Artikel 3 der Entscheidung 90/424 des Rates (1) oder in deren Anhang aufgeführt sein.

8. Im Falle von nach dem 1. Januar 2010 erlittenen Verlusten wird die Beihilfe nur für Ereignisse
gewährt, für die der betroffene Landwirt [im Rahmen eines Kostenteilungsmechanismus einen Beitrag von
mindestens …. % entrichtet].

9. Die Beihilferegelungen müssen binnen drei Jahren, nachdem die Ausgaben oder Verluste entstanden
sind, eingeführt werden. Die Beihilfe muss innerhalb von vier Jahren nach Entstehung der Ausgaben oder
Verluste ausgezahlt werden.
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Artikel 11

Beihilfen für durch widrige Witterungsverhältnisse verursachte Schäden

1. Beihilfen zum Ausgleich von Verlusten an Pflanzen, Tieren oder landwirtschaftlichen Gebäuden, die
Landwirten durch Naturkatastrophen gleichzusetzende widrige Witterungsverhältnisse entstanden sind, sind
mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und
von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn sie die Bedingungen der
Absätze 2 bis 6 und 9 bis 11 in Bezug auf Tiere oder Pflanzen und der Absätze 3 bis 8 und 11 in Bezug
auf landwirtschaftliche Gebäude erfüllen.

2. Die maximale Bruttobeihilfeintensität beträgt 80 % und in benachteiligten Gebieten oder in den in
Artikel 36 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 genannten und von den
Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 50 und 94 derselben Verordnung ausgewiesenen Gebieten 90 % der
aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse eingetretenen Minderung des aus dem Verkauf des betreffen-
den Erzeugnisses erzielten Einkommens. Zur Berechnung der Einkommensminderung wird Folgendes abge-
zogen:

a) das Ergebnis der Multiplikation der Menge des betreffenden Erzeugnisses, die in dem Jahr produziert
wurde, in dem die widrigen Witterungsverhältnisse aufgetreten sind, mit dem in jenem Jahr erzielten
durchschnittlichen Verkaufspreis,

b) das Ergebnis der Multiplikation der im vorangegangenen Dreijahreszeitraum produzierten jährlichen
Durchschnittsmenge (oder eines Dreijahresdurchschnitts auf der Grundlage des vorhergehenden Fünfjah-
reszeitraums unter Ausschluss des höchsten und des niedrigsten Werts) mit dem erzielten durchschnitt-
lichen Verkaufspreis.

Der so errechnete zuschussfähige Betrag kann um sonstige Kosten erhöht werden, die dem Landwirt durch
den Ausfall der Ernte infolge der widrigen Witterungsverhältnisse entstanden sind.

3. Der Höchstbetrag der zuschussfähigen Verluste ist um folgende Beträge zu verringern:

a) etwaige Versicherungszahlungen und

b) aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse nicht entstandene Kosten.

4. Die Berechnung der Verluste erfolgt auf der Ebene des einzelnen Betriebs. Haben die widrigen Witte-
rungsverhältnisse jedoch ein weites Gebiet in gleicher Weise geschädigt haben, so können der Berechnung
der Beihilfen durchschnittliche Verluste zugrunde gelegt werden, sofern diese Verluste repräsentativ sind
und nicht zu einer Überkompensation einzelner Begünstigter führen.

5. Die Beihilfe wird direkt an den betreffenden Landwirt oder an die Erzeugergemeinschaft gezahlt, in
der dieser Mitglied ist. Wird die Beihilfe an eine Erzeugergemeinschaft gezahlt, so darf der Beihilfebetrag
nicht den Betrag überschreiten, der dem einzelnen Landwirt gezahlt würde.

6. Beim Ausgleich von Schäden an Gebäuden und Einrichtungen, die durch Naturkatastrophen gleichzu-
setzende widrige Witterungsverhältnisse verursacht wurden, darf die Bruttobeihilfeintensität 80 % und in
benachteiligten Gebieten oder in den in Artikel 36 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii der Verordnung (EG)
Nr. 1698/2005 genannten und von den Mitgliedstaaten gemäß den Artikeln 50 und 94 derselben Verord-
nung ausgewiesenen Gebieten 90 % nicht übersteigen.

7. Das den Bedingungen des Artikels 2 Nummer 8 entsprechende Ereignis muss von den Behörden offi-
ziell als ein einer Naturkatastrophe gleichzusetzendes widriges Witterungsverhältnis eingestuft worden sein.
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8. Im Falle von nach dem 1. Januar 2010 erlittenen Verlusten darf die Beihilfe nur für Ereignisse
gewährt werden,

a) für die der betreffende Landwirt eine Versicherung abgeschlossen hat, die mindestens 50 % der durch-
schnittlichen Jahreserzeugung oder des durchschnittlichen jährlichen Erzeugereinkommens abdeckt, und

b) die die Versicherung als unter den Versicherungsschutz fallende Ereignisse anerkannt hat.

9. Ab 1. Januar 2011 dürfen Beihilfen für durch Dürre verursachte Verluste nur gewährt werden, wenn
der betreffende Mitgliedstaat Artikel 9 der Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates (1) hinsichtlich des Landwirtschaftsbereichs in vollem Umfang zur Durchführung gebracht hat und
sicherstellt, dass die Kosten der für die Landwirtschaft erbrachten Wasserdienstdienstleistungen bei diesem
Sektor wieder vollständig eingezogen werden.

10. Die Beihilferegelungen müssen binnen drei Jahren, nachdem die Ausgaben oder Verluste entstanden
sind, eingeführt werden. Die Beihilfe muss innerhalb von vier Jahren nach Entstehung der Ausgaben oder
Verluste ausgezahlt werden.

Artikel 12

Beihilfen zur Zahlung von Versicherungsprämien

1. Beihilfen zur Zahlung von Versicherungsprämien sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn sie die Bedingungen der Absätze 2 und 3 erfüllen.

2. Die maximale Bruttobeihilfeintensität beträgt

a) 80 % der Prämienkosten für Versicherungspolicen, die ausschließlich zur Deckung von Verlusten auf-
grund von Naturkatastrophen gleichzusetzenden widrigen Witterungsverhältnissen bestimmt sind;

b) 50 % der Prämienkosten für Versicherungspolicen, die zur Deckung folgender Schäden bestimmt sind:

i) Verluste gemäß Buchstabe a und sonstige durch Witterungsverhältnisse verursachte Verluste und/
oder

ii) durch Tierseuchen, Pflanzenkrankheiten oder Schädlingsbefall verursachte Verluste.

3. Die Beihilfen dürfen das Funktionieren des Binnenmarktes für Dienstleistungen im Versicherungsbe-
reich nicht beeinträchtigen. Sie sind nicht auf Versicherungen einer einzigen Versicherungsgesellschaft oder
Versicherungsgruppe beschränkt und werden nicht davon abhängig gemacht, dass der Versicherungsvertrag
mit einer in dem betreffenden Mitgliedstaat ansässigen Versicherungsgesellschaft abgeschlossen wird.

Artikel 13

Beihilfen zur Förderung der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen hoher Qualität

1. Beihilfen an Betriebe, die in der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen hoher Qualität tätig
sind, sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag verein-
bar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn sie für die
zuschussfähigen Kosten gemäß Absatz 2 gewährt werden und die Bedingungen der Absätze 3 bis 6 erfül-
len.

2. Die Beihilfe kann zur Deckung der Kosten folgender Dienstleistungstätigkeiten gewährt werden,
soweit diese mit der Verbesserung der Qualität landwirtschaftlicher Erzeugnisse zusammenhängen:

a) bis zu 100 % der Kosten für Marktforschungstätigkeiten, Produktentwürfe und -entwicklungen, ein-
schließlich der Vorbereitung von Anträgen auf Anerkennung von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen oder Bescheinigungen der besonderen Merkmale von Erzeugnissen entspre-
chend den einschlägigen Gemeinschaftsverordnungen;

b) bis zu 100 % der Kosten für die Einführung von Qualitätssicherungssystemen wie die Reihen ISO 9000
oder 14000, Verfahren auf der Grundlage der Gefahrenanalyse und der Bestimmung der kritischen Kon-
trollpunkte (HACCP), Verfahren zur Herkunftssicherung und zur Sicherstellung der Echtheits- und Ver-
marktungsvorschriften sowie Verfahren zur Prüfung der Umweltverträglichkeit;
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c) bis zu 100 % der Kosten für die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Hinblick auf die Anwen-
dung der Systeme und Verfahren gemäß Buchstabe b;

d) bis zu 100 % der Kosten für die Gebühren, die von anerkannten Zertifizierungsstellen für die Erstzertifi-
zierung im Rahmen von Qualitätssicherungs- und ähnlichen Systemen erhoben werden;

e) bis zu 100 % der Kosten für die vorgeschriebenen Kontrollen, die gemäß den gemeinschaftlichen oder
nationalen Vorschriften von den zuständigen Behörden oder in deren Namen durchgeführt werden,
sofern die Unternehmen diese Kosten nach den Gemeinschaftsvorschriften nicht selbst tragen müssen;

f) bis zu den im Anhang der Verordnung (EG) N. 1698/2005 festgesetzten Beihilfebeträgen für die in Arti-
kel 32 derselben Verordnung genannten Maßnahmen.

3. Die Beihilfen dürfen nur zur Deckung der Kosten von durch Dritte erbrachten Dienstleistungen und/
oder von Kontrollen gewährt werden, die durch Dritte oder im Namen Dritter durchgeführt werden, wie
etwa durch die zuständigen Ordnungsbehörden oder von diesen beauftragte Stellen oder unabhängige Ein-
richtungen, die für die Kontrolle und Überwachung der Verwendung von geografischen Angaben und
Ursprungsbezeichnungen, Kennzeichen des ökologischen Landbaus oder Gütezeichen zuständig sind,
sofern diese Bezeichnungen und Kennzeichen mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang stehen. Die Beihil-
fen dürfen nicht für Investitionsausgaben gewährt werden.

4. Beihilfen für die Kosten von Kontrollen, die der Landwirt oder Hersteller selbst durchführt oder die
nach den Gemeinschaftsvorschriften vom Erzeuger oder Hersteller selbst zu tragen sind, ohne dass die tat-
sächliche Höhe der Gebühren genannt wird, sind nicht freigestellt.

5. Die Beihilfe muss in Form von Sachleistungen durch bezuschusste Dienstleistungen gewährt werden
und darf keine direkte Zahlung von Geldbeträgen an die Erzeuger umfassen.

6. Die Beihilfe steht allen in dem betreffenden Gebiet in Frage kommenden natürlichen oder juristischen
Personen auf der Grundlage objektiv definierter Kriterien zur Verfügung. Sofern die in Absatz 2 aufgeführ-
ten Dienste von Erzeugergemeinschaften oder sonstigen landwirtschaftlichen Organisationen zur gegenseiti-
gen Unterstützung angeboten werden, darf die Mitgliedschaft in solchen Gruppen keine Voraussetzung für
die Inanspruchnahme der Dienste sein. Die Beiträge von Nichtmitgliedern zu den Verwaltungskosten der
betreffenden Erzeugergemeinschaft oder Organisation sind auf diejenigen Kosten begrenzt, die für die
Erbringung der Dienste anfallen.

Artikel 14

Bereitstellung technischer Hilfe im Agrarsektor

1. Beihilfen sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Ver-
trag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt, wenn sie für
die zuschussfähigen Ausgaben für die technische Hilfe gemäß Absatz 2 gewährt werden und die Bedingun-
gen der Absätze 3 und 4 erfüllen.

2. Für folgende Tätigkeiten dürfen Beihilfen zur Deckung der zuschussfähigen Kosten gewährt werden:

a) bei Aus- und Fortbildung von Landwirten und landwirtschaftlichen Arbeitnehmern:

i) Kosten der Veranstaltung eines Ausbildungsprogramms,

ii) Reisekosten und Spesen der Teilnehmer,

iii) Kosten für die Bereitstellung von Vertretungsdiensten während der Abwesenheit des Landwirts oder
des landwirtschaftlichen Arbeitnehmers;

b) bei Vertretungsdiensten: die tatsächlichen Kosten für die Vertretung des Landwirts, seines Partners oder
eines landwirtschaftlichen Arbeitnehmers bei Krankheit und während der Urlaubszeit;
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c) bei Beratungsgebühren: Entgelt für durch Dritte erbrachte Beratungsdienste, die nicht — wie etwa routi-
nemäßige Steuer- oder Rechtsberatung oder Werbung — fortlaufend oder in regelmäßigen Abständen
in Anspruch genommen werden oder zu den gewöhnlichen Betriebsausgaben gehören;

d) bei Veranstaltung von und Teilnahme an Veranstaltungen zum Wissensaustausch zwischen Unterneh-
men, Wettbewerben, Ausstellungen und Messen:

i) Teilnahmegebühren

ii) Reisekosten,

iii) Kosten für Veröffentlichungen,

iv) Miete für die Ausstellungsräume,

v) symbolische Preise, die im Rahmen von Wettbewerben verliehen werden, bis zu einem Wert von
250 EUR je Preis und Gewinner;

e) unter der Voraussetzung, dass — ausgenommen Erzeugnisse, die unter die Verordnung (EG) Nr. 510/
2006 des Rates (1) fallen — keine bestimmten Unternehmen oder Handelsmarken genannt und keine
Ursprungsangaben gemacht werden:

i) Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse in allgemeinverständlicher Form,

ii) Sachinformation über Qualitätssysteme, die auch Erzeugnissen aus anderen Ländern offen stehen,
und generische Sachinformation über Erzeugnisse, ihre ernährungsphysiologischen Vorzüge und ihre
vorgeschlagene Verwendung;

f) Veröffentlichungen wie etwa Kataloge oder Webseiten mit Sachinformation über Erzeuger aus einer be-
stimmten Region oder Erzeuger eines bestimmten Produkts, sofern es sich um neutrale und neutral dar-
gebotene Informationen handelt und alle betroffenen Erzeuger gleichermaßen die Möglichkeit haben, in
der Veröffentlichung berücksichtigt zu werden.

3. Die Beihilfe kann die in Absatz 2 aufgeführten Kosten zu 100 % abdecken. Sie muss in Form von
Sachleistungen durch bezuschusste Dienstleistungen gewährt werden und darf keine direkte Zahlung von
Geldbeträgen an die Erzeuger umfassen.

4. Die Beihilfe steht allen in dem betreffenden Gebiet in Frage kommenden natürlichen oder juristischen
Personen auf Grundlage objektiv definierter Kriterien zur Verfügung. Wird die technische Hilfe von Erzeu-
gergemeinschaften oder sonstigen landwirtschaftlichen Organisationen zur gegenseitigen Unterstützung
angeboten, so darf die Mitgliedschaft in solchen Gruppen keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme
der Dienste sein. Die Beiträge von Nichtmitgliedern zu den Verwaltungskosten der betreffenden Erzeugerge-
meinschaft oder Organisation sind auf diejenigen Kosten begrenzt, die für die Erbringung der Dienste anfal-
len.

Artikel 15

Unterstützung des Tierhaltungssektors

1. Folgende Beihilfen an Betriebe im Tierhaltungssektor sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne
von Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt:

a) Beihilfen bis zu einem Höchstsatz von 100 % der Kosten für die Entfernung von Falltieren und bis zu
75 % der Kosten für die Beseitigung dieser Tierkörper oder Beihilfen bis zu demselben Betrag für die
Kosten der vom Landwirt bezahlten Versicherungsprämien zur Deckung der durch die Entfernung und
Beseitigung von Falltieren entstehenden Kosten oder
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b) Beihilfen bis zu einem Höchstsatz von 100 % der Kosten für die Entfernung und Beseitigung von Tier-
körpern, sofern die Beihilfe durch Gebühren oder Pflichtbeiträge zur Deckung der Kosten für die Beseiti-
gung dieser Tierkörper finanziert wird, diese Gebühren oder Beiträge auf die Fleischwirtschaft
beschränkt sind und direkt bei dieser erhoben werden, und

c) Beihilfen in Höhe von 100 % der Kosten für die Entfernung und Beseitigung von Falltieren, sofern eine
TSE-Testpflicht für die betreffenden Falltiere besteht, und

d) Beihilfen bis zu einem Höchstsatz von 100 % der Kosten für TSE-Tests.

Bei verpflichtenden BSE-Tests von für den Verzehr geschlachteten Rindern dürfen die direkten und indirek-
ten öffentlichen Beihilfen einschließlich der Zahlungen der Gemeinschaft höchstens 40 EUR je Test betra-
gen. Dieser Betrag bezieht sich auf sämtliche beim Test anfallenden Kosten einschließlich Testkit, Ent-
nahme, Transport, Durchführung des Tests, Lagerung und Beseitigung der Probe. Die Verpflichtung zur
Vornahme des Tests kann sich aus gemeinschaftlichen oder nationalen Rechtsvorschriften ergeben.

2. Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nur, wenn es in dem Mitgliedstaat ein konsequentes Programm
zur Überwachung und sicheren Beseitigung aller Falltiere gibt. Zur Vereinfachung der Verwaltung können
diese staatlichen Beihilfen an Marktteilnehmer, die auf den den Landwirten nachgelagerten Stufen Dienst-
leistungen in Zusammenhang mit der Entfernung und/oder Beseitigung der Falltiere erbringen, gezahlt wer-
den, sofern ordnungsgemäß nachgewiesen werden kann, dass der gezahlte Betrag in vollem Umfang an den
Landwirt weitergegeben wird.

3. Die Beihilfe darf keine Direktzahlungen an Erzeuger umfassen.

Artikel 16

In bestimmten Ratsverordnungen vorgesehene Beihilfen

Folgende Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht gemäß Artikel 88
Absatz 3 EG-Vertrag freigestellt:

a) Beihilfen der Mitgliedstaaten, die alle Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 999/2001 des Rates vom
22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongi-
former Enzephalopathien (1), insbesondere Artikel 13 Absatz 4, erfüllen;

b) Beihilfen der Mitgliedstaaten, die alle Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates vom
17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse (2), insbesondere
Artikel 14 Absatz 2, erfüllen;

c) Beihilfen der Mitgliedstaaten, die alle Bedingungen der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom
29. September 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen für Inhaber landwirtschaftlicher
Betriebe (3), insbesondere Artikel 87, Artikel 107 Absatz 3 und Artikel 125 Absatz 5 Unterabsatz 1,
erfüllen;

d) Beihilfen der Mitgliedstaaten gemäß Artikel 15 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 des Rates
vom 28. Oktober 1996 über die gemeinsame Marktorganisation für Obst und Gemüse (4).
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KAPITEL 3

GEMEINSAME SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 17

Vor Gewährung einer Beihilfe zu beachtende Schritte

1. Damit eine im Rahmen einer Beihilferegelung gewährte Beihilfe nach dieser Verordnung von der
Anmeldepflicht freigestellt werden kann, darf sie nur für nach Einführung der betreffenden Beihilferegelung
durchgeführte Tätigkeiten oder in Anspruch genommene Dienstleistungen gewährt werden.

Begründet die Beihilferegelung einen automatischen Anspruch auf die Beihilfe, der keiner weiteren Verwal-
tungsschritte bedarf, so darf die betreffende Beihilfe für die durchgeführten Tätigkeiten oder in Anspruch
genommenen Dienstleistungen erst nach Einführung der Beihilferegelung und Veröffentlichung gemäß den
Vorschriften dieser Verordnung gewährt werden.

Ist nach der Beihilferegelung bei der zuständigen Behörde ein Antrag einzureichen, so darf die betreffende
Beihilfe für die durchgeführten Tätigkeiten oder in Anspruch genommenen Dienstleistungen nur unter fol-
genden Bedingungen gewährt werden:

a) Die Beihilferegelung wurde im Einklang mit dieser Verordnung erarbeitet und erfüllt alle darin vorgese-
henen Bedingungen;

b) bei den zuständigen Behörden wurde nach Erfüllung der Bedingungen gemäß Buchstabe a ein Beihilfe-
antrag ordnungsgemäß eingereicht;

c) der Antrag wurde von der zuständigen Behörde in einer Weise angenommen, die sie unter eindeutiger
Nennung des zu gewährenden Beihilfebetrags oder der Angabe des für dessen Berechnung angewandten
Verfahrens zur Gewährung der Beihilfe verpflichtet; die zuständige Behörde darf den Antrag nur dann
annehmen, wenn die für die Beihilfe bzw. Beihilferegelung zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausge-
schöpft sind.

2. Außerhalb von Beihilferegelungen gewährte Einzelbeihilfen werden durch diese Verordnung nur frei-
gestellt, wenn die Tätigkeiten oder Dienstleistungen, für die sie gewährt werden, durchgeführt bzw. in
Anspruch genommen werden, nachdem die Voraussetzungen von Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstaben b
und c erfüllt worden sind.

3. Dieser Artikel gilt nicht für Beihilfen, die unter Artikel 16 fallen.

Artikel 18

Kumulierung

1. Die in den Artikeln 4 bis 15 festgesetzten Beihilfeobergrenzen gelten unabhängig davon, ob die
Zuschüsse für ein gefördertes Vorhaben oder eine geförderte Tätigkeit ausschließlich aus staatlichen Mitteln
oder teilweise von der Gemeinschaft finanziert werden.

2. Nach dieser Verordnung freigestellte Beihilfen werden hinsichtlich der jeweiligen zuschussfähigen
Kosten nicht mit sonstigen Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 EG-Vertrag, mit finanziellen Beiträ-
gen der Mitgliedstaaten, einschließlich Beiträgen gemäß Artikel 88 Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 1698/2005, oder mit finanziellen Beiträgen der Gemeinschaft kumuliert, wenn durch die Kumulie-
rung die nach der vorliegenden Verordnung zulässige maximale Beihilfeintensität überschritten wird.

3. [Nach dieser Verordnung freigestellte Beihilfen werden in Bezug auf dieselben zuschussfähigen Ausga-
ben oder Investitionsvorhaben nicht mit De-minimis-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1869/2004 kumuliert, wenn durch die Kumulierung die in der vorliegenden Verordnung festgesetzte
Beihilfeintensität überschritten wird.]
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Artikel 19

Transparenz und Überwachung

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens zehn Arbeitstage vor Inkrafttreten einer
Beihilferegelung oder Gewährung einer nicht unter eine Beihilferegelung fallenden Einzelbeihilfe, die nach
dieser Verordnung freigestellt ist, eine Kurzbeschreibung der Maßnahme nach dem in Anhang I vorgegebe-
nen Muster, die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht wird. Diese ist in EDV-gestützter Form
zu übermitteln. Binnen zehn Arbeitstagen nach Erhalt dieser Kurzbeschreibung übermittelt die Kommission
eine Empfangsbestätigung mit einer Identifikationsnummer und veröffentlicht die Kurzbeschreibung im
Internet.

2. Die Mitgliedstaaten halten ausführliche Aufzeichnungen über die nach dieser Verordnung freigestell-
ten Beihilferegelungen sowie die nach diesen Beihilferegelungen und die außerhalb von Beihilferegelungen
gewährten Einzelbeihilfen zur Verfügung. Diese Aufzeichnungen müssen belegen, dass die in dieser Verord-
nung genannten Freistellungsvoraussetzungen erfüllt sind und dass es sich bei dem begünstigten Unterneh-
men um ein KMU handelt. Aufzeichnungen über Einzelbeihilfen sind zehn Jahre lang vom Zeitpunkt ihrer
Gewährung an zur Verfügung zu halten; bei Beihilferegelungen beträgt diese Frist zehn Jahre ab dem Zeit-
punkt, zu dem letztmalig eine Einzelbeihilfe nach der fraglichen Regelung gewährt wurde. Die Kommission
kann von dem betreffenden Mitgliedstaat schriftlich alle Informationen anfordern, die ihrer Ansicht nach
nötig sind, um zu beurteilen, ob die Voraussetzungen für eine Freistellung erfüllt sind. Die Informationen
sind binnen zwanzig Arbeitstagen zu übermitteln, sofern diese Frist in dem Auskunftsverlangen nicht ver-
längert wurde.

3. Die Mitgliedstaaten erstellen in der in Anhang II vorgegebenen Form einen Jahresbericht über die
Anwendung dieser Verordnung, unabhängig davon, ob sich die Anwendung über ein Kalenderjahr oder
nur Teile hiervon erstreckt; dieser ist in EDV-gestützter Form vorzulegen. Der Bericht kann in den Jahresbe-
richt aufgenommen werden, den die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 659/1999 (1) unterbreiten müssen, und ist bis zum 30. Juni des auf das Berichtsjahr folgenden Jahres
vorzulegen. Bis zum selben Termin legen die Mitgliedstaaten einen gesonderten Bericht zu den nach den
Artikeln 10 und 11 der vorliegenden Verordnung geleisteten Zahlungen mit folgenden Angaben vor: in
dem betreffenden Kalenderjahr gezahlte Beträge, Zahlungsbedingungen, unter Artikel 10 fallende Seuchen
und Krankheiten, ferner hinsichtlich Artikel 11 geeignete meteorologische Angaben zum Nachweis von
Art, Zeitpunkt, relativer Größenordnung und Ort der klimatischen Ereignisse sowie Angaben zu deren Aus-
wirkungen auf die Erzeugung, für die ein Ausgleich gewährt wurde.

4. Sobald eine Beihilferegelung in Kraft tritt oder eine Einzelbeihilfe außerhalb einer Beihilferegelung
gewährt wird, die nach dieser Verordnung freigestellt ist, veröffentlicht der Mitgliedstaat im Internet den
vollen Wortlaut der Beihilferegelung bzw. die Kriterien und Bedingungen für die Gewährung der Einzelbei-
hilfe. Die Internetadressen der Websites, einschließlich eines direkten Links zum Wortlaut der Regelung,
werden der Kommission zusammen mit der Kurzbeschreibung der Beihilfe gemäß Absatz 1 übermittelt.
Außerdem ist sie in den Jahresbericht gemäß Absatz 3 aufzunehmen.

5. Absatz 1 gilt nicht für Beihilfen, die unter Artikel 16 fallen.

Artikel 20

Änderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001

Die Verordnung (EG) Nr. 70/2001 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a erhält folgende Fassung:
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„a) Erzeugnisse der Fischerei und der Aquakultur, die unter die Verordnung (EG) Nr. 104/2000 des
Rates (*) fallen, und Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Primärproduktion landwirtschaftlicher
Erzeugnisse sowie die Herstellung und Vermarktung von Erzeugnissen zur Imitation oder Substitu-
tion von Milch oder Milcherzeugnissen;

(*) ABl. L 1 vom 21.1.2000, S. 22.“

2. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

a) Die folgenden Buchstaben k bis n werden in Artikel 2 angefügt:

„k) ‚landwirtschaftliche Erzeugnisse/Agrarerzeugnisse‘:

i) die in Anhang I des EG-Vertrags genannten Erzeugnisse, ausgenommen Fischerei- und Aqua-
kulturerzeugnsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 104/2000;

ii) Erzeugnisse der KN-Codes 4502, 4503 und 4504 (Korkerzeugnisse);

iii) Erzeugnisse zur Imitation oder Substitution von Milch und Milcherzeugnissen gemäß Artikel
3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1898/87;

l) ‚Erzeugnisse zur Imitation oder Substitution von Milch und Milcherzeugnissen‘: Erzeugnisse, die
mit Milch und/oder Milcherzeugnissen verwechselt werden können, deren Zusammensetzung
sich aber von letzteren dadurch unterscheidet, dass sie neben etwaigem Milcheiweiß Fett- und/
oder Eiweißstoffe enthalten, die nicht aus Milch stammen (‚andere als Milcherzeugnisse‘ im Sinne
des Artikels 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1898/87) (**);

(**) ABl. L 182 vom 3.7.1987, S. 36.

m) ‚Verarbeitung eines Agrarerzeugnisses‘: die Einwirkung auf ein Agrarerzeugnis, bei der das durch
den Vorgang entstehende Erzeugnis ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis ist;

n) ‚Vermarktung eines Agrarerzeugnisses‘: das Lagern, Feilhalten oder Anbieten zum Verkauf, die
Abgabe oder jede andere Form des Inverkehrbringens;“

3. In Artikel 4 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Betrifft die Investition die Verarbeitung und Vermarktung von in Anhang I des EG-Vertrags
genannten Agrarerzeugnissen, so darf die Bruttobeihilfeintensität 15 % nicht übersteigen. Wird die Bei-
hilfe jedoch nach einem transparent durchgeführten Aufruf zur Interessenbekundung gewährt, mit dem
um Vorschläge für Beihilfeprojekte mit einer Beihilfehöchstintensität von bis zu 15 %, zwischen 15 %
und 30 % und mehr als 30 % ersucht wurde, so kann sie bis zu folgenden Sätzen angehoben werden:

a) 75 % der zuschussfähigen Investitionen in Gebieten in äußerster Randlage;

b) 65 % der zuschussfähigen Investitionen auf den kleineren Inseln des Ägäischen Meeres im Sinne der
Verordnung (EG) Nr. 2019/93 (*) des Rates;

c) 50 % der zuschussfähigen Investitionen in Gebieten, die nach Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe a des
EG-Vertrags für eine Förderung in Betracht kommen;

d) 40 % der zuschussfähigen Investitionen in allen anderen Gebieten.
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In diesem Fall müssen die Haushaltsmittel für die Beihilferegelung vorab festgelegt und bekannt gegeben
werden. Die verfügbaren Haushaltsmittel müssen zunächst für Vorhaben in der Gruppe mit der niedrig-
sten Beihilfeintensität gebunden werden. Nur der noch verbleibende Betrag darf sodann für Vorhaben in
der Gruppe mit der nächsthöheren Beihilfeintensität gebunden werden. Der Aufruf zur Interessenbekun-
dung muss hinreichend öffentlich bekannt gemacht werden, so dass der Markt für den Wettbewerb
geöffnet wird und die Unparteilichkeit des Verfahrens überprüft werden kann. Diese Aufrufe zur Interes-
senbekundung können während der gesamten Laufzeit der Beihilferegelung wiederholt werden, dürfen
jedoch höchstens einmal im Jahr erfolgen.

(*) ABl. L 184 vom 27.7. 1993, S. 1.“

Artikel 21

Übergangsmaßnahmen

Nach der Verordnung (EG) Nr. 1/2004 freigestellte Beihilferegelungen, die sämtliche Bedingungen der vor-
liegenden Verordnung erfüllen, bleiben während der Geltungsdauer der vorliegenden Verordnung weiterhin
freigestellt.

Artikel 22

Inkrafttreten und Geltungsdauer

1. Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Union in Kraft.

Sie gilt vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2013.

2. Anmeldungen, über die bei Inkrafttreten dieser Verordnung noch nicht abschließend entschieden
wurde, werden nach den Bestimmungen dieser Verordnung geprüft. Sind die Bedingungen dieser Verord-
nung nicht erfüllt, so prüft die Kommission diese Anmeldungen nach dem Gemeinschaftsrahmen für staatli-
che Beihilfen im Agrarsektor.

Vor Inkrafttreten dieser Verordnung ohne Zustimmung der Kommission und unter Verstoß gegen die Ver-
pflichtung gemäß Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag angewandte Beihilferegelungen und gewährte Einzelbei-
hilfen sowie nach diesen Regelungen gewährte Beihilfen sind mit dem Gemeinsamen Markt im Sinne von
Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe c EG-Vertrag vereinbar und von der Anmeldepflicht freigestellt, wenn sie
die Bedingungen von Artikel 3 erfüllen, ausgenommen die Vorschriften von Absatz 1 und Absatz 2 Buch-
staben b und c, wonach ausdrücklich auf diese Verordnung verwiesen und vor Gewährung der Beihilfe eine
Kurzbeschreibung gemäß Artikel 19 Absatz 1 vorgelegt werden muss. Beihilfen, die diese Bedingungen
nicht erfüllen, werden von der Kommission nach den einschlägigen Gemeinschaftsrahmen, Leitlinien, Mit-
teilungen und Bekanntmachungen geprüft.

3. Beihilferegelungen, die nach dieser Verordnung freigestellt sind, bleiben nach Ablauf der Geltungs-
dauer der Verordnung noch sechs Monate lang freigestellt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den …

Für die Kommission

…

Mitglied der Kommission
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ANHANG I

Formblatt für die Kurzbeschreibung einer nach dieser Verordnung freigestellten Beihilferegelung oder unabhän-
gig von einer Beihilferegelung gewährten Einzelbeihilfe

Kurzbeschreibung der in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. ..... gewährten staatlichen Beihilfe

Mitgliedstaat

Region (Angabe der Region, wenn eine dezentrale Stelle die Beihilfe gewährt)

Bezeichnung der Beihilferegelung bzw. bei Einzelbeihilfen Name des begünstigten Unternehmens (Angabe der
Bezeichnung der Beihilferegelung oder bei Einzelbeihilfen Name des Begünstigten)

Rechtsgrundlage (Vollständiger Titel der einzelstaatlichen Rechtsgrundlage, aufgrund deren die Beihilferegelung oder
die Einzelbeihilfe bewilligt wurde)

Voraussichtliche jährliche Kosten der Regelung bzw. Gesamtbetrag der einem Unternehmen gewährten Einzel-
beihilfe (Die Beträge sind in Euro oder gegebenenfalls in der Landeswährung anzugeben. Bei Beihilferegelungen sind die
jährlich veranschlagten Gesamthaushaltsmittel oder der voraussichtliche jährliche Steuerausfall für sämtliche in der Rege-
lung enthaltenen Beihilfeelemente anzugeben. Bei Einzelbeihilfen: Angabe des Gesamtbeihilfebetrags/-steuerausfalls. Bei
der Auszahlung der Beihilfe in Tranchen ist anzugeben, über wie viele Jahre sich die Zahlungen erstrecken. Das Gleiche
gilt für Steuerausfälle, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Bei der Leistung von Bürgschaften ist in beiden Fällen die
(maximale) Höhe der Besicherung anzugeben.)

Beihilfehöchstintensität (Angabe der Beihilfehöchstintensität bzw. des maximalen Beihilfebetrags für jedes einzelne
Beihilfeelement.)

Bewilligungszeitpunkt (Angabe des Zeitpunkts, von dem an Beihilfen nach der betreffenden Regelung gewährt werden
dürfen bzw. der Begünstigte Anspruch auf Einzelbeihilfe erhält.)

Laufzeit der Regelung bzw. Auszahlung der Einzelbeihilfe (Angabe des genauen Datums (Jahr und Monat), bis zu
dem Beihilfen nach der betreffenden Regelung gewährt werden dürfen bzw. bei Einzelbeihilfen gegebenenfalls Angabe
des voraussichtlichen Zeitpunkts (Jahr und Monat) der letzten Zahlung der letzten Tranche.)

Zweck der Beihilfe (Hauptziel ist selbstverständlich die Unterstützung von KMU. Bitte geben Sie die speziellen Ziele
an und nennen Sie die Bestimmung [Artikel 4 bis 16], die angewandt wird, sowie die nach der Beihilferegelung bzw. Ein-
zelbeihilfe zuschussfähigen Kosten.)

Betroffene Wirtschaftssektoren (Bitte nennen Sie den betroffenen Teilsektor, d. h. die Art der tierischen (z. B.
Schweine-/Geflügelhaltung) oder pflanzlichen (z. B. Äpfel/Tomaten) Erzeugung.)

Name und Anschrift der Bewilligungsbehörde.

Internetadresse (Angabe der Internetadresse, unter der der vollständige Wortlaut der Beihilferegelung oder die Kriterien
und Bedingungen für eine außerhalb einer Beihilferegelung gewährte Einzelbeihilfe abgerufen werden kann).

Sonstige Auskünfte.
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ANHANG II

Form des der Kommission zu übermittelnden regelmäßigen Berichts

Standardangaben für den Jahresbericht über Beihilferegelungen, die unter die gemäß Artikel 1 der Verordnung
(EG) Nr. 994/98 des Rates erlassenen Gruppenfreistellungen fallen

Die Berichte, die die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß der aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 994/98 des Rates
erlassenen Gruppenfreistellungsverordnungen zu übermitteln haben, sind unter Verwendung nachstehender Standardan-
gaben zu erstellen.

Die Berichte sind auch in EDV-gestützter Form zu übermitteln.

Erforderliche Angaben für alle Beihilferegelungen, die unter die aufgrund von Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 994/98
des Rates erlassenen Freistellungsverordnungen fallen.

1. Bezeichnung der Beihilferegelung

2. Anwendbare Freistellungsverordnung der Kommission

3. Ausgaben

(Die Ausgaben sind für alle in der Regelung angewandten Beihilfeelemente (wie z. B. Zuschuss, zinsgünstiges Darle-
hen usw.) getrennt auszuweisen). Die Beträge sind in Euro oder gegebenenfalls in der jeweiligen Landeswährung
anzugeben. Bei Steuervergünstigungen sind die jährlichen Steuerausfälle anzugeben. Bei Fehlen genauer Zahlen kön-
nen im letzteren Fall auch Schätzwerte genannt werden.

Diese Zahlenangaben sollten auf folgender Grundlage gemacht werden:

Für das jeweilige Berichtsjahr nach den in der Regelung angewandten Beihilfeelementen (z. B. Zuschuss, zinsgünstiges
Darlehen, Bürgschaft):

3.1. Mittelbindungen, (geschätzter) Steuerausfall oder sonstige Einnahmeausfälle, Bürgschaftsleistungen usw. für alle
neuen Förderprojekte. Bei Bürgschaftsregelungen ist die Gesamtsumme der neu ausgereichten Bürgschaften
anzugeben.

3.2. Tatsächliche Zahlungen, (geschätzter) Steuerausfall oder sonstige Einnahmeausfälle, Bürgschaftsleistungen usw.
für alle neuen und laufenden Förderprojekte. Bei Bürgschaftsregelungen ist Folgendes anzugeben: Gesamtgaran-
tiesumme, Einnahmen aus Gebühren, Einnahmen aufgrund des Erlöschens der Bürgschaft, fällige Zahlungen
infolge des Eintritts des Garantiefalls, laufendes Betriebsergebnis.

3.3. Zahl der geförderten Projekte und/oder Unternehmen;

3.4. [Leerfeld]

3.5. Geschätzter Gesamtumfang

— des bezuschussten Investitionsvolumens,

— der Ausgaben für die bezuschusste Erhaltung traditioneller Landschaften und Gebäude,

— der Ausgaben für die bezuschussten im öffentlichen Interesse durchgeführten Aussiedlungen,

— der gewährten Niederlassungsbeihilfen für Junglandwirte,

— der gewährten Beihilfen für den Vorruhestand,

— der Ausgaben aufgrund der Zuschüsse für Erzeugergemeinschaften,

— der Ausgaben in Zusammenhang mit Tierseuchen und Pflanzenkrankheiten,

— der Ausgaben zum Ausgleich von Schäden aufgrund widriger Witterungsverhältnisse,

— der Ausgaben für die bezuschussten Versicherungsprämien,

— der Ausgaben für die bezuschusste technische Hilfe,

— der Ausgaben für die Unterstützung des Tierhaltungssektors.

3.6. Regionale Aufschlüsselung der unter Ziffer 3.1 aufgeführten Ausgaben nach benachteiligten Gebieten oder nach
Gebieten gemäß Artikel 36 Buchstabe a Ziffern i, ii und iii der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 und sonstigen
Gebieten;

3.7. Sektorale Aufschlüsselung der unter Ziffer 3.1 aufgeführten Ausgaben nach Wirtschaftszweigen (ist mehr als ein
Wirtschaftszweig betroffen, sind alle Ausgaben anteilig auszuweisen):

— Art des tierischen Erzeugnisses,

— Art des pflanzlichen Erzeugnisses.

4. Sonstige Auskünfte und Bemerkungen.
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache COMP/M.4349 — Metro/Geant Polska)

Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall

(2006/C 193/05)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Am 4. August 2006 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens nach Artikel 4 der Verord-
nung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt:
Das Unternehmen Metro AG („Metro“, Deutschland) übernimmt im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buch-
stabe b der Verordnung durch den Erwerb von Anteilen die gemeinsame Kontrolle über die Gesamtheit
von Geant Polska Sp. z.o.o. („Geant Polska“, Polen), das dem Unternehmen Casino Guichard Perrachon S.A.
(Frankreich) angehört.

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Metro: Einzelhandel mit Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs der Marke Real, Selbstbedienungsgroß-
handel und Vertriebslinie unter dem Markennamen Makro Cash & Carry sowie Elektronikeinzelhandel
mit MediaMarkt und Saturn;

— Geant Polska: Einzelhandel mit Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs mit insgesamt 19 Hypermärkten
in Polen.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter
die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen könnte. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich vor. Nach der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für bestimmte
Zusammenschlüsse nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (2) kommt dieser Fall für eine
Behandlung nach dem in der Bekanntmachung festgelegten Verfahren in Frage.

4. Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach dem Datum dieser Veröffentli-
chung eingehen. Sie können der Kommission per Fax (Nr. [32-2] 296 43 01 oder 296 72 44) oder per
Post unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.4349 — Metro/Geant Polska an folgende Anschrift über-
mittelt werden:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
J-70
B-1040 Brüssel
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache COMP/M. 4317 — Aviva/De Agostini/Sopaf/Bipielle Net)

Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall

(2006/C 193/06)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Am 8. August 2006 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 139/2004 (1) des Rates bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsich-
tigt: Die Unternehmen Aviva Italia Holding S.p.A. („Aviva“, Italien), das zum Aviva-Konzern gehört
(„Aviva-Konzern“, VK), De Agostini Invest S.A. („DeA“, Luxemburg), das zum DeAgostini-Konzern gehört
(„De Agostini-Konzern“, Italien), und SOPAF — Società Partecipazioni Finanziarie S.p.A. („Sopaf“, Italien),
erwerben im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung des Rates die gemeinsame Kon-
trolle über das Unternehmen Banca Bipielle Network S.p.A. („Bipielle Net“, Italien) durch den Erwerb von
Anteilen.

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Aviva: Holding des Aviva-Konzerns mit Beteiligungen an verschiedenen im Versicherungssektor tätigen
Unternehmen in Italien;

— DeA: Investmentfondsmanager des De Agostini-Konzerns, der im Medien-, Verlags-, Finanz- und Versi-
cherungssektor tätig ist;

— SOPAF: alternative Vermögensverwaltung; Anlagen und Privatkundenkredite;

— Bipielle Net: Bankdienstleistungen.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter
die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen könnte. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich allerdings vor. Nach der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für
bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 (2) des Rates ist anzumerken,
dass dieser Fall für eine Behandlung nach dem in der Bekanntmachung festgelegten Verfahren in Frage
kommt.

4. Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach dem Datum dieser Veröffentli-
chung eingehen. Sie können der Kommission durch Telefax (Fax-Nr. [32-2] 296 43 01 oder [32-2] 296 72
44) oder auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.4317 — Aviva/De Agostini/Sopaf/
Bipielle Net, an folgende Anschrift übermittelt werden:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
J-70
B-1049 Brüssel
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache COMP/M.4331 — Arcelor/Bamesa/Bamesa Otel)

Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall

(2006/C 193/07)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Am 9. August 2006 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsich-
tigt: Das Unternehmen Arcelor Flat Carbon Steel Europe („Arcelor FCSE“, Luxemburg), das von Arcelor
S.A. („Arcelor“, Luxemburg) kontrolliert wird, und das Unternehmen Bamesa Aceros, S.L. („Bamesa“, Spa-
nien) erwerben im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Ratsverordnung die gemeinsame Kon-
trolle bei dem neu gegründeten Gemeinschaftsunternehmen Bamesa Otel, S.A. („Bamesa Otel“, Rumänien)
durch Aktienkauf.

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Arcelor: Herstellung und Verkauf von Stahlerzeugnissen in der ganzen Welt;

— Bamesa: Stahlverarbeitung und –vertrieb;

— Bamesa Otel: Stahlverarbeitung und –vertrieb in Rumänien.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass die angemeldete Transaktion unter die
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fällt. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie sich aller-
dings vor. Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Fall gemäß der Bekanntmachung der Kommission über ein
vereinfachtes Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des
Rates (2) für eine Behandlung nach dem in der Bekanntmachung festgelegten Verfahren in Frage kommt.

4. Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens zehn Tage nach dem Datum dieser Veröffentli-
chung eingehen. Sie können der Kommission per Telefax (Fax-Nr. [32-2] 296 43 01 oder 296 72 44) oder
auf dem Postweg, unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.4331 — Arcelor/Bamesa/Bamesa Otel, an fol-
gende Anschrift übermittelt werden:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
J-70
B-1049 Brüssel
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache COMP/M.4306 — Shell/Saint Gobain/Avancis JV)

Für das vereinfachte Verfahren in Frage kommender Fall

(2006/C 193/08)

(Text von Bedeutung für den EWR)

1. Am 9 August 2006 ist die Anmeldung eines Zusammenschlussvorhabens gemäß Artikel 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsich-
tigt: Die Unternehmen Shell Erneuerbare Energien GmbH („Shell“, Deutschland), das dem Shell-Konzern
angehört, und Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH („Saint-Gobain“, Deutschland), das dem Saint-
Gobain-Konzern angehört, erwerben im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung des
Rates die gemeinsame Kontrolle über Avancis GmbH („Avancis“, Deutschland) durch Erwerb von Anteilen
an einem neu gegründeten Unternehmen, das ein Gemeinschaftsunternehmen darstellt.

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Shell: Forschung, Entwicklung und Herstellung von Ausrüstungen im Bereich der photovoltaischen
Solarenergie und der Windenergie;

— Saint-Gobain: Herstellung und Vertrieb verschiedener Arten von Rohglas (Floatglas);

— Avancis: Herstellung und Vertrieb photovoltaischer Solarmodule.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter
die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 fallen könnte. Ihre endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie
sich allerdings vor. Nach der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes Verfahren für
bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (2) ist anzumerken,
dass dieser Fall für eine Behandlung nach dem in der Bekanntmachung festgelegten Verfahren in Frage
kommt.

4. Alle interessierten Unternehmen oder Personen können bei der Kommission zu diesem Vorhaben
Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach dem Datum dieser Veröffentli-
chung eingehen. Sie können der Kommission per Fax (Nr. [32-2] 296 43 01 oder 296 72 44) oder per
Post unter Angabe des Aktenzeichens COMP/M.4306 — Shell/Saint Gobain/Avancis JV an folgende
Anschrift übermittelt werden:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
J-70
B-1049 Brüssel
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Ernennung der Mitglieder der mit der Entscheidung 94/442/EG der Kommission vom 1. Juli 1994
zur Schaffung eines Schlichtungsverfahrens im Rahmen der Rechnungsabschlusses des EAGFL,

Abteilung Garantie, geschaffenen Schlichtungsstelle

(2006/C 193/09)

(1) Die Kommission hat das Mandat von

Herrn José Luis SAENZ GARCIA-BAQUERO (ES) (vom 1. August 2006 bis zum 31. Juli 2007)
erneuert.

(2) Die Kommission hat zu Mitgliedern der Schlichtungsstelle ernannt:

— Herrn Peter BAUMANN (DA) (vom 1. August 2006 bis zum 31. Juli 2009);

— Herrn Daniel PERRIN (FR) (vom 1. August 2006 bis zum 31. Juli 2009).

(3) Die Kommission hat als Ersatzmitglieder der Schlichtungsstelle benannt:

— Herrn Robert BURIAN (A) (ab dem 1. August 2006);

— Herrn Eduardo DIEZ PATIER (ES) (ab dem 1. August 2006).
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Informationsverfahren — Technische Vorschriften

(2006/C 193/10)

(Text von Bedeutung für den EWR)

Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste
der Informationsgesellschaft (ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37; ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 20).

Der Kommission übermittelte einzelstaatliche Entwürfe von technischen Vorschriften

Bezugsangaben (1) Titel
Termin des Ablaufs
des dreimonatigen

Stillhaltefrist (2)

2006/0367/E Entwurf eines königlichen Erlasses zur Genehmigung des Ausgangsdokuments Lärmschutz der technischen
Bauverordnung

23.10.2006

2006/0368/HU Verordnung …/2006 (…) des Wirtschafts- und Verkehrsministers über die detaillierten Regeln zum Nach-
weis der Konformität von Verpackungen mit den Umweltschutzanforderungen

24.10.2006

2006/0369/DK Entwurf einer neuen Verordnung über Pfand und das Einsammeln usw. von Verpackungen für Bier und
bestimmte Erfrischungsgetränke

23.10.2006

2006/0370/D Richtlinien für die Prüfung von mineralischen Weichdichtungen im Verkehrswasserbau 23.10.2006

2006/0371/E Verordnungsentwurf zur Festlegung der technischen Anforderungen an akustische Rückfahr-Signalvorrich-
tungen, die in bestimmten, für die Beförderung von Schulkindern bzw. für die Beförderung von Kindern
und Jugendlichen eingesetzten Autobussen installiert werden müssen

23.10.2006

2006/0372/E Verordnungsentwurf zur Festlegung der technischen Anforderungen an bestimmte Spiegel und andere Ein-
richtungen für indirekte Sicht, die in bestimmten, für die Beförderung von Schulkindern bzw. für die
Beförderung von Kindern und Jugendlichen eingesetzten Autobussen installiert werden müssen

23.10.2006

2006/0373/E Entwurf einer Ministerialverordnung zur Verabschiedung der Vorschrift über bei der Planung von Eisen-
bahnbrücken zu berücksichtigende Einwirkungen (IAPF — INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A
CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE PUENTES DE FERROCARRIL)

23.10.2006

2006/0374/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von Geräten zur Geschwin-
digkeitsmessung von Kraftfahrzeugen

23.10.2006

2006/0375/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von Messsystemen auf
Tankwagen für Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität (≤ 20 mPa*s)

23.10.2006

2006/0376/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von direkt oder über Trans-
formatoren angeschlossenen Elektrizitätszählern für Wirkverbrauch der Klassen A, B und C mit internem
oder externem Standort

23.10.2006

2006/0377/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von Geräten zur Abgasmes-
sung von zugelassenen Kraftfahrzeugen mit fremd gezündetem Verbrennungsmotor (Benzin)

23.10.2006

2006/0378/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von Geräten zur Zählung
und Kontrolle des Zustroms von Menschen in Räumen mit Publikumsverkehr

23.10.2006

2006/0379/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von Geräten zur Messung
der Massenkonzentration von Alkohol in der Atemluft

23.10.2006

2006/0380/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von Anlagen zur Messung
von Flüssigkeiten außer Wasser, die als Zapfanlagen oder Zapfsäulen bezeichnet werden

23.10.2006

2006/0381/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von Temperaturschreibern
und Thermometern für die Beförderung, Lagerung, Verteilung und Kontrolle von Erzeugnissen, deren Tem-
peratur überwacht wird

23.10.2006
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Bezugsangaben (1) Titel
Termin des Ablaufs
des dreimonatigen

Stillhaltefrist (2)

2006/0382/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von Geräten zur Messung
der Opazität und Bestimmung des Lichtabsorptionskoeffizienten für in Betrieb befindliche Kraftfahrzeuge
mit Selbstzünder-Verbrennungsmotoren (Diesel)

23.10.2006

2006/0383/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von teilweise mit elektron-
ischen Komponenten ausgestatteten Luftdruckmessgeräten für Kraftfahrzeugreifen

23.10.2006

2006/0384/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von Arbeitsgeräten zur
Messung des Drucks von Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen während der Vermarktung und Inbetrieb-
nahme.

23.10.2006

2006/0386/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von Taxametern 23.10.2006

2006/0387/E Ministerialverordnung zur Regelung der staatlichen messtechnischen Kontrolle von in Spiel- und Glücks-
spielautomaten des Typs „B“ und „C“ eingebauten Zählern sowie deren Zusatzvorrichtungen

23.10.2006

2006/0388/D Homöopathisches Arzneibuch — HAB 2006 25.10.2006

2006/0389/I Entwurf einer Ministerialverordnung „Anforderungen an den Feuerwiderstand von Bauwerken in Objekten,
die der Aufsicht der staatlichen Feuerwehr unterliegen“

25.10.2006

2006/0390/PL Gesetz über ein System zur Überwachung und Kontrolle der Kraftstoffqualität 26.10.2006

2006/0391/PL Gesetz über Biokomponenten und flüssige Biokraftstoffe 26.10.2006

2006/0392/E Entwurf einer Verordnung zur Änderung der technischen Ergänzungsvorschriften 09.0.02, 12.0.01 und
12.0.02 der allgemeinen Verordnung über die grundlegenden Normen der Bergbausicherheit

26.10.2006

2006/0393/F Erlass über die Kontrolle der Konformität von Reagenzien, die für in den Bereichen der öffentlichen Tierge-
sundheit und dem Schutz der Pflanzen durchgeführte Analysen bestimmt sind, und zur Änderung des
Landwirtschaftsgesetzbuchs

26.10.2006

2006/0394/CZ Gesetzentwurf, durch den das Gesetz Nr. 61/1988 über Bergbautätigkeit, Sprengstoffe und über staatliche
Bergbauverwaltung in der novellierten Fassung geändert wird

27.10.2006

2006/0395/E Entwurf einer Verordnung zur Regelung bestimmter Aspekte der Bereitstellung diätetischer Erzeugnisse
durch das staatliche Gesundheitssystem

27.10.2006

2006/0396/E Entwurf einer Verordnung zur Änderung des Anhangs 1 der Durchführungsverordnung des Gesetzes
11/1997 vom 24. April 1997 über Verpackungen und Verpackungsabfälle, verabschiedet durch die könig-
liche Verordnung 782/1998 vom 30. April 1998 und die Verordnung vom 12. Juni 2001 zur Festlegung
der Bedingungen zur Nichtanwendung von Glasverpackungen mit Konzentrationen von Schwermetallen,
wie sie in Artikel 13 des Gesetzes 11/1997 vom 24. April 1997 über Verpackungen und Verpackungsab-
fälle festgelegt sind

30.10.2006

2006/0397/S Rechtsverordnung des Luftfahrtamts zur Kennzeichnung von Gebäuden, Masten und anderen Objekten 30.10.2006

2006/0398/UK Verordnung über Tierkrankheiten (zugelassene Desinfektionsmittel) (Änderung) (Wales) von 2006 30.10.2006

2006/0399/NL Verordnung des Wirtschaftsministers Nr. WJZ vom mit Vorschriften zu Anforderungen für die Verwen-
dung der in EU-Richtlinien aufgeführten und mit dem 1. Beschluss über Messgeräte und dem 2. Beschluss
über Messgeräte geregelten Messgeräte sowie mit einigen Vorschriften zur Aufstellung dieser Messgeräte
(Verordnung über die Verwendung und Aufstellung von EU-Messgeräten)

30.10.2006

2006/0400/NL Verordnung des Wirtschaftsministers vom …, Nr. … WJZ, zur Festlegung des Musters der in Artikel 20
Absatz 1 des 1. Beschlusses über Messgeräte und in Artikel 19 Absatz 1 des 2. Beschlusses über Messge-
räte genannten Kennzeichnung sowie der in Artikel 18 Absatz 1 des 2. Beschlusses über Messgeräte
genannten niederländischen messtechnischen Kennzeichnung und des in Artikel 34 des Messwesengesetzes
genannten Entwertungszeichens (Verordnung über messtechnische Kennzeichnungen)

30.10.2006

2006/0401/NL Verordnung des Wirtschaftsministers vom, Nr. WJZ, mit Vorschriften über die Anforderungen, die Messbe-
hälter, Flüssigkeitspegelmesser und Kraftstoffmessgeräte mit nicht kontinuierlicher Wirkweise vor dem
Inverkehrbringen, der Inbetriebnahme oder der Verwendung erfüllen müssen (Verordnung über Messbehäl-
ter, Flüssigkeitspegelmesser und Kraftstoffmessgeräte mit nicht kontinuierlicher Wirkweise)

30.10.2006
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Bezugsangaben (1) Titel
Termin des Ablaufs
des dreimonatigen

Stillhaltefrist (2)

2006/0402/S Vorschriften für die zivile Luftfahrt — Betriebsbestimmungen BCL-D 2.2 Luftarbeit, Flugzeuge 30.10.2006

2006/0403/S BCL-D 4.1 Betriebsbestimmungen, Hubschrauberluftfahrt (Privatflug) 30.10.2006

2006/0404/S Vorschriften für die zivile Luftfahrt — Betriebsbestimmungen BCL-D 2.3 Luftarbeit, Hubschrauber 30.10.2006

2006/0405/NL Vereinbarung über leisere Reifen 1.11.2006

2006/0406/A NÖ Glücksspielautomaten-Höchstzahlverordnung 2.11.2006

2006/0407/PL Verordnung des Ministerrates über gesetzliche Einheiten im Messwesen 2.11.2006

2006/0408/S Vorschriften für die zivile Luftfahrt — Betriebsbestimmungen BCL-D 3.2 Privatflug, Flugzeuge 1.11.2006

2006/0409/CZ Verordnung vom … 2006 zur Festlegung der Anforderungen an Kraftstoffe für den Betrieb von Straßen-
fahrzeugen, an die Kontrolle und die Überwachung von Zusammensetzung und Qualität der Kraftstoffe
und deren Erfassung

1.11.2006

(1) Jahr, Registriernummer, Staat.
(2) Zeitraum, in dem der Entwurf nicht verabschiedet werden kann.
(3) Keine Stillhaltefrist, da die Kommission die Begründung der Dringlichkeit anerkannt hat.
(4) Keine Stillhaltefrist, da es sich um technische Spezifikationen bzw. sonstige mit steuerlichen oder finanziellen Maßnahmen verbundene Vorschriften (Artikel 1 Nummer

11 Absatz 2 dritter Gedankenstrich der Richtlinie 98/34/EG) handelt.
(5) Informationsverfahren abgeschlossen.

Die Kommission möchte auf das Urteil „CIA Security“ verweisen, das am 30. April 1996 in der Rechtssache
C-194/94 (Slg. I, S. 2201) erging. Nach Auffassung des Gerichtshofs sind Artikel 8 und 9 der Richtlinie
98/34/EG (ehemalige 83/189/EWG) so auszulegen, daß Dritte sich vor nationalen Gerichten auf diese Arti-
kel berufen können; es obliegt dann den nationalen Gerichten sich zu weigern, die Anwendung einer
einzelstaatlichen technischen Vorschrift zu erzwingen, die nicht gemäß der Richtlinie notifiziert wurde.

Dieses Urteil bestätigt die Mitteilung der Kommission vom 1. Oktober 1986 (ABl. C 245 vom 1.10.1986,
S. 4).

Die Mißachtung der Verpflichtung zur Notifizierung führt damit zur Unanwendbarkeit der betreffenden
technischen Vorschriften, die somit gegenüber Dritten nicht durchsetzbar sind.

Weitere Informationen zum Notifizierungsverfahren erhalten Sie unter folgender Adresse:

Europäische Kommission
Generaldirektion Unternehmen und Industrie, Einheit C3

B-1049 Brüssel

E-Mail-Adresse: Dir83-189-Central@cec.eu.int

Besuchen Sie auch die Webseite: http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/

Eventuelle Auskünfte zu den Notifizierungen sind bei den nachstehenden nationalen Dienststellen verfüg-
bar:
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LISTE DER FÜR DIE UMSETZUNG DER RICHTLINIE 98/34/EG ZUSTÄNDIGEN NATIONALEN STELLEN

BELGIEN

BELNotif
Qualité et Sécurité
SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie
NG III — 4ème étage
boulevard du Roi Albert II/16
B-1000 Bruxelles

Frau Pascaline Descamps
Tel.: (32) 2 277 80 03
Fax: (32) 2 277 54 01
E-Mail: pascaline.descamps@mineco.fgov.be
paolo.caruso@mineco.fgov.be

Allgemeine Mailbox: belnotif@mineco.fgov.be

Webseite: http://www.mineco.fgov.be

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Czech Office for Standards, Metrology and Testing
Gorazdova 24
P.O. BOX 49
CZ-128 01 Praha 2

Herr Miroslav Chloupek
Director of International Relations Department
Tel.: (420) 224 907 123
Fax: (420) 224 914 990
E-Mail: chloupek@unmz.cz

Frau Lucie Růžičková
Tel.: (420) 224 907 139
Fax: (420) 224 907 122
E-Mail: ruzickova@unmz.cz

Allgemeine Mailbox: eu9834@unmz.cz

Webseite: http://www.unmz.cz

DÄNEMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen
(National Agency for Enterprise and Construction)
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø (oder DK-2100 Copenhagen OE)

Herr Bjarne Bang Christensen
Legal adviser
Tel.: (45) 35 46 63 66 (direct)
E-Mail: bbc@ebst.dk

Frau Birgit Jensen
Principal Executive Officer
Tel.: (45) 35 46 62 87 (direct)
Fax: (45) 35 46 62 03
E-Mail: bij@ebst.dk

Mailbox für Notifizierungen — noti@ebst.dk

Webseite: http://www.ebst.dk/Notifikationer

DEUTSCHLAND

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Referat XA2
Scharnhorststr. 34 — 37
D-10115 Berlin

Frau Christina Jäckel
Tel.: (49) 30 2014 6353
Fax: (49) 30 2014 5379
E-Mail: infonorm@bmwa.bund.de

Webseite: http://www.bmwa.bund.de

ESTLAND

Ministry of Economic Affairs and Communications
Harju str. 11
EE-15072 Tallinn

Herr Karl Stern
Executive Officer of Trade Policy Division
EU and International Co-operation Department
Tel.: (372) 6 256 405
Fax: (372) 6 313 029
E-Mail: karl.stern@mkm.ee

Allgemeine Mailbox: el.teavitamine@mkm.ee

Website: http://www.mkm.ee

GRIECHENLAND

Ministry of Development
General Secretariat of Industry
Mesogeion 119
GR-101 92 Athens
Tel.: (30) 210 696 98 63
Fax: (30) 210 696 91 06

ELOT
Acharnon 313
GR-111 45 Athens

Frau Evangelia Alexandri
Tel.: (30) 210 212 03 01
Fax: (30) 210 228 62 19
E-Mail: alex@elot.gr

Allgemeine Mailbox: 83189in@elot.gr

Webseite: http://www.elot.gr
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SPANIEN

S.G. de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunica-
ciones y de Medio Ambiente
D.G. de Coordinación del Mercado Interior y otras PPCC
Secretaría de Estado para la Unión Europea
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Torres „Ágora“
C/ Serrano Galvache, 26-4a

E-20033 Madrid

Herr Angel Silván Torregrosa
Tel.: (34) 91 379 83 32

Frau Esther Pérez Peláez
Technischer Beraterin
E-Mail: esther.perez@ue.mae.es
Tel.: (34) 91 379 84 64
Fax: (34) 91 379 84 01

Allgemeine Mailbox: d83-189@ue.mae.es

FRANKREICH

Délégation interministérielle aux normes
Direction générale de l'Industrie, des Technologies de l'information et
des Postes (DiGITIP)
Service des politiques d'innovation et de compétitivité (SPIC)
Sous-direction de la normalisation, de la qualité et de la propriété
industrielle (SQUALPI)
DiGITIP 5
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12

Frau Suzanne Piau
Tel.: (33) 1 53 44 97 04
Fax: (33) 1 53 44 98 88
E-Mail: suzanne.piau@industrie.gouv.fr

Frau Françoise Ouvrard
Tel.: (33) 1 53 44 97 05
Fax: (33) 1 53 44 98 88
E-Mail: francoise.ouvrard@industrie.gouv.fr

Allgemeine Mailbox: d9834.france@industrie.gouv.fr

IRLAND

NSAI (National Standards Authority of Ireland)
Glasnevin
Dublin 9
Ireland

Herr Tony Losty
Tel.: (353) 1 807 38 80
Fax: (353) 1 807 38 38
E-Mail: tony.losty@nsai.ie

Webseite: http://www.nsai.ie/

ITALIEN

Ministero delle attività produttive
Direzione Generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
Ispettorato tecnico dell'industria — Ufficio F1
Via Molise 2
I-00187 Roma

Herr Vincenzo Correggia
Tel.: (39) 06 47 05 22 05
Fax: (39) 06 47 88 78 05
E-Mail: vincenzo.correggia@attivitaproduttive.gov.it

Herr Enrico Castiglioni
Tel.: (39) 06 47 05 26 69
Fax: (39) 06 47 88 78 05
E-Mail: enrico.castiglioni@attivitaproduttive.gov.it

Allgemeine Mailbox: ucn98.34.italia@attivitaproduttive.gov.it

Webseite: http://www.minindustria.it

ZYPERN

Cyprus Organization for the Promotion of Quality
Ministry of Commerce, Industry and Tourism
13-15, A. Araouzou street
CY-1421 Nicosia

Tel.: (357) 22 409310
Fax: (357) 22 754103

Herr Antonis Ioannou
Tel.: (357) 22 409409
Fax: (357) 22 754103
E-Mail: aioannou@cys.mcit.gov.cy

Allgemeine Mailbox: dir9834@cys.mcit.gov.cy

Webseite: http://www.cys.mcit.gov.cy

LETTLAND

Ministry of Economics of Republic of Latvia
Trade Normative and SOLVIT Notification Division
SOLVIT Coordination Centre
55, Brīvības Street
LV-1519 Riga

Reinis Berzins
Deputy Head of Trade Normative and SOLVIT Notification
Division
Tel.: (371) 7013230
Fax: (371) 7280882

Zanda Liekna
Senior Officer of Division of EU Internal Market Coordination
Tel.: (371) 7013236
Tel.: (371) 7013067
Fax: (371) 7280882
E-Mail: zanda.liekna@em.gov.lv

Allgemeine Mailbox: notification@em.gov.lv
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LITAUEN

Lithuanian Standards Board
T. Kosciuskos g. 30
LT-01100 Vilnius

Frau Daiva Lesickiene
Tel.: (370) 5 2709347
Fax: (370) 5 2709367

E-Mail: dir9834@lsd.lt

Webseite: http://www.lsd.lt

LUXEMBURG

SEE — Service de l'Energie de l'Etat
34, avenue de la Porte-Neuve B.P. 10
L-2010 Luxembourg

Herr J.P. Hoffmann
Tel.: (352) 46 97 46 1
Fax: (352) 22 25 24
E-Mail: see.direction@eg.etat.lu

Webseite: http://www.see.lu

UNGARN

Hungarian Notification Centre —
Ministry of Economy and Transport
Industrial Department
Budapest
Honvéd u. 13-15.
H-1880

Herr Zsolt Fazekas
Leading Councillor
E-Mail: fazekas.zsolt@gkm.gov.hu
Tel.: (36) 1 374 2873
Fax: (36) 1 473 1622

E-Mail: notification@gkm.gov.hu

Webseite: http://www.gkm.hu/dokk/main/gkm

MALTA

Malta Standards Authority
Level 2
Evans Building
Merchants Street
VLT 03
MT-Valletta

Tel.: (356) 2124 2420
Tel.: (356) 2124 3282
Fax: (356) 2124 2406

Frau Lorna Cachia
E-Mail: lorna.cachia@msa.org.mt

Allgemeine Mailbox: notification@msa.org.mt

Webseite: http://www.msa.org.mt

NIEDERLANDE

Ministerie van Financiën
Belastingsdienst/Douane Noord
Team bijzondere klantbehandeling
Centrale Dienst voor In-en uitvoer
Engelse Kamp 2
Postbus 30003
9700 RD Groningen
Nederland

Herr Ebel van der Heide
Tel.: (31) 50 5 23 21 34

Frau Hennie Boekema
Tel.: (31) 50 5 23 21 35

Frau Tineke Elzer
Tel.: (31) 50 5 23 21 33
Fax: (31) 50 5 23 21 59

Allgemeine Mailbox:
Enquiry.Point@tiscali-business.nl
Enquiry.Point2@tiscali-business.nl

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Abteilung C2/1
Stubenring 1
A-1010 Wien

Frau Brigitte Wikgolm
Tel.: (43) 1 711 00 58 96
Fax: (43) 1 715 96 51 oder (43) 1 712 06 80
E-Mail: not9834@bmwa.gv.at

Webseite: http://www.bmwa.gv.at

POLEN

Ministry of Economy and Labour
Department for European and Multilateral Relations
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa

Frau Barbara Nieciak
Tel.: (48) 22 693 54 07
Fax: (48) 22 693 40 28
E-Mail: barnie@mg.gov.pl

Frau Agata Gągor
Tel.: (48) 22 693 56 90

Allgemeine Mailbox: notyfikacja@mg.gov.pl

PORTUGAL

Instituto Portugês da Qualidade
Rua Antonio Gião, 2
P-2829-513 Caparica

Frau Cândida Pires
Tel.: (351) 21 294 82 36 oder 81 00
Fax: (351) 21 294 82 23
E-Mail: c.pires@mail.ipq.pt

Allgemeine Mailbox: not9834@mail.ipq.pt

Webseite: http://www.ipq.pt
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SLOWENIEN

SIST — Slovenian Institute for Standardization
Contact point for 98/34/EC and WTO-TBT Enquiry Point
Šmartinska 140
SLO-1000 Ljubljana

Frau Vesna Stražišar
Tel.: (386) 1 478 3041
Fax: (386) 1 478 3098

E-Mail: contact@sist.si

SLOWAKEI

Frau Kvetoslava Steinlova
Director of the Department of European Integration,
Office of Standards, Metrology and Testing of the Slovak
Republic
Stefanovicova 3
SK-814 39 Bratislava

Tel.: (421) 2 5249 3521
Fax: (421) 2 5249 1050
E-Mail: steinlova@normoff.gov.sk

FINNLAND

Kauppa- ja teollisuusministeriö
(Ministry of Trade and Industry)

Besucheradresse:
Aleksanterinkatu 4
FIN-00171 Helsinki
und
Katakatu 3
FIN-00120 Helsinki

Postanschrift:
PO Box 32
FIN-00023 Government

Frau Leila Orava
Tel.: (358) 9 1606 46 86
Fax: (358) 9 1606 46 22
E-Mail: leila.orava@ktm.fi

Frau Katri Amper
Tel.: (358) 9 1606 46 48

Allgemeine Mailbox: maaraykset.tekniset@ktm.fi

Webseite: http://www.ktm.fi

SCHWEDEN

Kommerskollegium
(National Board of Trade)
Box 6803
Drottninggatan 89
S-113 86 Stockholm

Frau Kerstin Carlsson
Tel.: (46) 86 90 48 82 oder (46) 86 90 48 00
Fax: (46) 8 690 48 40 oder (46) 83 06 759
E-Mail: kerstin.carlsson@kommers.se

Allgemeine Mailbox: 9834@kommers.se

Webseite: http://www.kommers.se

GROSSBRITANNIEN

Department of Trade and Industry
Standards and Technical Regulations Directorate 2
151 Buckingham Palace Road
London SW1 W 9SS
United Kingdom

Herr Philip Plumb
Tel.: (44) 20 72 15 14 88
Fax: (44) 20 72 15 15 29
E-Mail: philip.plumb@dti.gsi.gov.uk

Allgemeine Mailbox: 9834@dti.gsi.gov.uk

Webseite: http://www.dti.gov.uk/strd

EFTA-ÜBERWACHUNGSBEHÖRDE

EFTA Surveillance Authority (ESA)
Rue Belliard 35
B-1040 Bruxelles

Frau Adinda Batsleer
Tel.: (32) 2 286 18 61
Fax: (32) 2 286 18 00
E-Mail: aba@eftasurv.int

Frau Tuija Ristiluoma
Tel.: (32) 2 286 18 71
Fax: (32) 2 286 18 00
E-Mail: tri@eftasurv.int

Allgemeine Mailbox: DRAFTTECHREGESA@eftasurv.int

Webseite: http://www.eftasurv.int

EFTA
Goods Unit
EFTA Secretariat
Rue Joseph II 12-16
B-1000 Bruxelles

Frau Kathleen Byrne
Tel.: (32) 2 286 17 49
Fax: (32) 2 286 17 42
E-Mail: kathleen.byrne@efta.int

Allgemeine Mailbox: DRAFTTECHREGEFTA@efta.int

Webseite: http://www.efta.int

TÜRKEI

Undersecretariat of Foreign Trade
General Directorate of Standardisation for Foreign Trade
Inönü Bulvari no 36
TR-06510
Emek — Ankara

Herr Mehmet Comert
Tel.: (90) 312 212 58 98
Fax: (90) 312 212 87 68
E-Mail: comertm@dtm.gov.tr

Webseite: http://www.dtm.gov.tr
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